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Einleitung

EINLEITUNG

Die Weiterentwicklung der betrieblichen Mitbestimmung ist eine gesell-
schaftspolitische Zukunftsaufgabe. Die Gewerkschaften sowie die Hans-
Böckler-Stiftung lancieren in diesem Zusammenhang nicht grundlos eine 
„Offensive betriebliche Mitbestimmung – Für gute Arbeit im nachhaltigen 
Unternehmen“ (Hans-Böckler-Stiftung 2014). Das Ziel sind gestärkte Mit-
bestimmungsrechte und verbesserte Arbeitsbedingungen der Betriebsräte, 
die deren Handlungsfähigkeit erhöhen, um die Zukunftsfähigkeit der 
betrieb lichen Mitbestimmung zu sichern. Auch die Mitbestimmungsfor-
schung untersucht daher kontinuierlich die Veränderungen in der Praxis, die 
durch rechtliche Innovationen, vor allem aber durch technisch-organisato-
rische Umbrüche, wirtschaftlichen Strukturwandel und Internationalisie-
rung der Ökonomie ausgelöst werden. Der Betriebsrat ist die Schlüsselfigur 
der betrieblichen Mitbestimmung bzw. der industriellen Beziehungen 
schlechthin und steht folgerichtig im Zentrum der Forschungsarbeiten. 
Zahlreiche Studien untersuchen seit Jahrzehnten die Betriebsratspraxis unter 
veränderten wirtschaftlichen und betriebspolitischen Rahmenbedingungen 
sowie betriebsverfassungsrechtlichen Reformen (vgl. ausführlich Greifen-
stein/Kißler 2010). Diese Forschungen zur institutionellen Betriebsratspraxis 
sowie zu den Folgen betriebsverfassungsrechtlicher Reformen liefern Er-
kenntnisse über die Variationsbreite und den Wandel der Betriebsratsarbeit.

Nach der letzten Reform des Betriebsverfassungsgesetzes im Jahr 2001 
zeigt z. B. jede Evaluation der Rechtspraxis überwiegend positive Reformfol-
gen, z. B. durch die Neuordnung der Betriebsratsstrukturen bzw. ihre An-
passung an den Wandel der Unternehmensstrukturen. Die Umsetzung der 
Mitbestimmungsrechte wird aber durch betriebliche Arbeitsbeziehungen,  
divergierende unternehmenspolitische Entscheidungsstrukturen, insbeson-
dere auch durch die Kapazitäten und Professionalisierungsressourcen der Be-
triebsratsgremien beeinflusst. Alle diese Dimensionen der Betriebsratsarbeit 
unterliegen einer nicht zu unterschätzenden Veränderungsdynamik.

Darüber hinaus liegen unterschiedliche Erhebungen zur Verbreitung von 
Betriebsräten in der bundesdeutschen Wirtschaft vor. Die Verbreitung von 
Betriebsräten wird mit Hilfe des IAB-Betriebspanels regelmäßig erfasst. Diese 
Erhebung verdeutlicht: „In Ordnung ist die Welt der betrieblichen Mit-
bestimmung nach wie vor unter den Großbetrieben mit Anteilswerten über 
90 % …“ (Ellguth/Kohaut 2014, S. 290 ff.). In Betrieben mit bis zu 50 Beschäf-
tigten arbeiten allerdings nur 10  Prozent der Beschäftigten mit einem Be-
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triebsrat. In Betrieben mit mehr als 50 Beschäftigten verfügt mehr als die 
Hälfte über einen Betriebsrat. Laut dem IW-Personalpanel, einer Befragung 
von 1350 Unternehmen im Winter 2012/2013 gab es Anfang 2013 nur in 
14 Prozent aller Unternehmen ab fünf Mitarbeitern einen Betriebsrat. Aller-
dings spielt die Betriebsgröße eine entscheidende Rolle, ob ein Betriebsrat 
eingerichtet wird oder nicht: Über einen Betriebsrat verfügen nach dieser Er-
hebung Betriebe mit 5 bis 49 Beschäftigten zu 9,5 Prozent, Betriebe mit 50 
bis 249 Beschäftigten zu 43,9 Prozent und Betriebe mit mehr als 250 Beschäf-
tigten zu 70,7 Prozent (Institut der Deutschen Wirtschaft, 2014). Auch eine 
breit angelegt Studie zur betrieblichen Interessenregulierung in Deutschland 
(BISS-Erhebung) zeigt, wie die verfasste betriebliche Mitbestimmung in klei-
neren Betrieben und in vielen Dienstleistungsbranchen eine geringe Bedeu-
tung hat. Etwa 22 Prozent aller Betriebe mit mindestens 10 Beschäftigten ver-
fügen über einen Betriebsrat (oder eine kirchliche Mitarbeitervertretung), 
während in diesen Betrieben allerdings rund 57 Prozent aller Beschäftigten 
der Privatwirtschaft arbeiten. Diese Differenz der Deckungsrate nach Betrie-
ben und Beschäftigten ergibt sich aus dem engen Zusammenhang von Be-
triebsratsexistenz und Betriebsgröße und weist die betriebsratsfreien Zonen 
in der Wirtschaft auf (Hauser-Ditz u. a. 2008, S. 261).

Diese quantitativen Forschungsergebnisse zum Deckungsgrad von Be-
triebsräten deuten auf eine allgemeine „Schwächesymptomatik“ hin, da die 
institutionelle Existenz von Betriebsräten ihre Bedeutung in den industriel-
len Beziehungen nicht wiedergibt (Prott 2013, S. 8 f.). Oder anders formu-
liert, scheint das Modell der betrieblichen Mitbestimmung an der Mehrzahl 
der abhängig Beschäftigten vorbeizugehen und bleibt von einer flächen-
deckenden Verbreitung weit entfernt (Hucker 2010, S. 56 ff.). So erkennt Hu-
cker im Anschluss an diese Feststellung auch gleich eine ganze Reihe von 
Faktoren, die für diesen Verbreitungsgrad verantwortlich seien:
 –  beschäftigungsstrukturelle Trends (freie Mitarbeit, Leiharbeit, informelle 

Beschäftigungsformen),
 –  die Tertiärisierung der Wirtschaft mit einem höheren Anteil an Klein-

betrieben und einer unterschiedlichen Beteiligungstradition,
 –  Unternehmensaufspaltungen (in nicht mitbestimmungspflichtige 

Kleinst betriebe),
 –  managementinitiierte Partizipationsformen als Alternative zur gesetz-

lichen Mitbestimmung,
 –  aber auch defizitäre Voraussetzungen in der Belegschaft zur Gründung ei-

nes Betriebsrats (Wahlinitiatoren, Einrichtung eines Wahlvorstands und/
oder ein mitbestimmungsfeindliches Umfeld mit Angst vor Repressalien).
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Einleitung

Diese Liste der Ursachen für die problematische Verbreitung von Betriebs-
räten im Spiegel der industriellen Beziehungen lässt sich sicherlich fort- 
setzen. Nicht umsonst werden daher Forderungen begründet, die verbind-
liche Einrichtung von Betriebsräten gesetzlich vorzuschreiben, wie z. B. ein 
Diskussionsvorschlag von Nienhüser (2014) lautet. Pro und Contra zu sol-
chen Vorschlägen bergen zweifellos einigen Zündstoff für die Diskussion 
über die Zukunft der Mitbestimmung im Betrieb. Wirklichkeitsnahe Bewer-
tungen der Betriebsverfassung setzen aber zunächst eine kontinuierliche und 
solide Bestandsaufnahme der betrieblichen Mitbestimmungsstrukturen auf 
der Grundlage von aktuellen Entwicklungsdaten über die Betriebsrats-
gremien voraus. Regelmäßig steht daher ihre Zustandsbeschreibung in den 
Betrieben auf der Agenda der Mitbestimmungsforschung. Dieser Forschungs-
aufgabe stellt sich der Trendreport Betriebsratswahlen unter der besonderen 
Fragestellung einer betriebsrätlichen Institutionenkunde, die nicht nur nach 
der Verbreitung, sondern auch nach Veränderungen der verfassten Mit-
bestimmung in der bundesdeutschen Wirtschaft fragt.
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1   GRUNDLAGEN DES TRENDREPORTS  
BETRIEBSRATSWAHLEN 2014

Die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen wählen im vierjährigen Turnus 
ihre Betriebsräte. Die Wahlen zu den Betriebsräten werden in keiner offiziellen 
Statistik erfasst. Der „Trendreport Betriebsratswahlen“ analysiert daher auf der 
Basis dieser Wahlergebnisse regelmäßig die Veränderungsdynamik der betrieb-
lichen Mitbestimmung über unterschiedliche Wahlperioden, d. h. das Wahl-
verhalten der Beschäftigten, die internen Entwicklungen in den Betriebsrats-
gremien bzw. ihrem Sozialprofil sowie die Ressourcen und Kapazitäten der  
Betriebsräte. Die Ergebnisse der Wahlanalysen sind damit auch ein Prüfstein 
für die betriebsverfassungsrechtlichen Grundlagen der Betriebsratsarbeit.

Die empirische Analyse der Betriebsratswahlen 2014 prüft in Analogie zu 
den vorausgegangenen Trendreports in den Wahlperioden der Jahre 2002, 
2006 und 2010 schwerpunktmäßig die Veränderungen im Bereich folgender 
Indikatoren: Wahlbeteiligung der Belegschaften, Zahl der Betriebsratsman-
date, Integration von Leiharbeitnehmern, Inanspruchnahme von Freistellun-
gen, vereinfachtes Wahlverfahren in kleinen Betrieben, Repräsentanz der 
Frauen, Fluktuation und Altersstruktur, Organisationsgrad der Mandats-
träger, Betriebsratsneugründungen.

Der Trendreport Betriebsratswahlen 2014 beinhaltet zudem verschiedene 
Forschungsebenen: einen Querschnittvergleich der Wahlergebnisse 2014 so-
wie Längsschnittvergleiche über unterschiedliche Wahlperioden. Die Quer-
schnittanalyse verschafft einen Überblick über die grundlegenden Ergebnisse 
der Betriebsratswahlen 2014 aus allen Betrieben, zu denen Wahlergebnisse 
zur Verfügung stehen. Im Rahmen der vertiefenden Längsschnittanalyse 
wird für die Wahlperioden 2010 und 2014 zur Analyse von Langzeittrends 
ein Panel-Datensatz erstellt, der es ermöglicht, die Entwicklung in jedem ein-
zelnen erfassten Betriebsrat über den Analysezeitraum von 2010 bis 2014 zu 
verfolgen. Der Trendreport ermöglicht somit, die Entwicklungen aus einer 
größeren Anzahl von „identischen“ Betrieben zu beobachten, aus denen Da-
ten aus den genannten Wahlperioden vorliegen. In einer selektiven Längs-
schnittanalyse wird für die Wahlperioden von 2006 bis 2014 anhand aus-
gewählter Variablen ebenfalls ein Langzeittrend ermittelt. Diese Variablen 
wurden deshalb ausgewählt, weil sie als besonders markante Trends bereits 
nach der Wahlperiode 2010 herausgearbeitet werden konnten: die Integrati-
on von Leiharbeitnehmern in die Betriebsratsarbeit, das genderorientierte 
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1   Grundlagen des Trendreports Betriebsratswahlen 2014 

Profil der Betriebsratsgremien sowie der gewerkschaftliche Organisations-
grad der Mitglieder. Dieser Analyseschritt greift einerseits vergleichend auf 
die publizierten Ergebnisse früherer Erhebungen zum Trendreport Betriebs-
ratswahlen zurück (vgl. Rudolph/Wassermann 2003 und 2007 sowie Greifen-
stein/Kißler/Lange 2011) und, soweit statistisch (Anzahl der Betriebe) sinn-
voll, ebenfalls auf ausgewählte originäre (Panel-) Datenbestände aus den 
identischen Betrieben, zu denen die Wahlergebnisse aus den Wahlperioden 
2006 bis 2014 zur Verfügung stehen.

Der Trendreport dokumentiert auf diese Weise die bundesweiten Ergeb-
nisse der Betriebsratswahlen im Jahr 2014 von unterschiedlichen Mitglieds-
gewerkschaften des DGB. Diese Analyse basiert auf einer statistischen Aus-
wertung der von den Einzelgewerkschaften ermittelten und aufbereiteten  
betrieblichen Wahlergebnisse, die sowohl allgemeine als auch gewerkschafts-
spezifische Strukturdaten zu den gewählten Betriebsratsgremien enthalten. 
Der Trendreport basiert auf Daten der Gewerkschaften IG Metall, ver.di, IG 
BCE, IG BAU und NGG, die sich an dem Forschungsprojekt beteiligt und 
ihre erhobenen Wahlergebnisse zur Verfügung gestellt haben. Insgesamt  
liegen der Analyse Informationen von 21.876 Betriebsräten zugrunde. Aus 
diesen Betrieben der jeweiligen gewerkschaftlichen Organisationsbereiche 
mit Millionen von Beschäftigten sind die Ergebnisse der Betriebsratswahlen 
mithilfe von Wahlberichtsbögen bei den beteiligten Gewerkschaften er-
hoben, intern IT-gerecht aufbereitet und dem Forschungsvorhaben zur Ver-
fügung gestellt worden. Die Datensätze wurden an der Philipps-Universität 
Marburg konvertiert, denn die folgenden statischen Analysen wurden mit 
dem Statistikprogramm SPSS durchgeführt und zu gewerkschafts- und zeit-
übergreifenden Datensätzen zusammengefügt. Für die Analyse von Langzeit-
trends wurden zwei Panel-Datensätze erstellt, um eine Trendbeobachtung  
in jedem einzelnen enthaltenen Betriebsratsgremium über unterschiedliche 
Wahlperioden durchzuführen. Der Trendreport ermöglicht somit, die Ent-
wicklungen in sogenannten identischen Betrieben zu beobachten.

Aufgrund dieses Datenmaterials sind methodische Einschränkungen bei 
der Auswertung der betrieblichen Wahlergebnisse zu beachten, die das „ide-
altypische“ wissenschaftliche Erkenntnisinteresse an der verallgemeinernden 
Auswertung der gewerkschaftsspezifischen Wahlergebnisse eingrenzen:

Die Grundlagen der Datenerhebung weichen z. T. voneinander ab, da  
je nach Einzelgewerkschaft unterschiedliche Erhebungsbögen zum Einsatz 
kamen. Wurde ein Merkmal nicht im Erhebungsbogen abgefragt, so können 
die Daten der entsprechenden Gewerkschaft für bestimmte Untersuchungen 
nicht verwendet werden. Dieses ist vor allem bei komplexen Analysen der 
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Fall, in denen Zusammenhänge zwischen mehreren Merkmalen untersucht 
werden. Inkompatible gewerkschaftliche Datensätze bzw. Modi der Erhe-
bung von betrieblichen Wahlergebnissen in den Berichtsbögen sowie diver-
gierende statistische Erfassungen führen daher teilweise dazu, dass nicht die 
Befunde aller beteiligten Gewerkschaften in sämtliche Analysen einfließen 
können. Das heißt: Nicht alle gewerkschaftlichen Datensätze können nach 
den Indikatoren des Trendreports einem Eins-zu-eins-Vergleich unterzogen 
werden, wenn sich die gewerkschaftlichen Erhebungskriterien unterscheiden.
 –  Der Ausschluss gewerkschaftlicher Datensätze aus der Trendexploration 

gilt auch, wenn die Identifikationsnummer der Betriebe zu den unter-
schiedlichen Wahlperioden nicht mehr identisch ist, sondern neu bzw. 
anders vergeben wurde. In diesem Fall (wie bei der IG BAU) ist eben 
auch eine Identifikation identischer Betriebe durch die Forschungsgrup-
pe nicht mehr realisierbar und der Datensatz kann nur für die Erstellung 
der Querschnittanalyse Betriebsratswahl 2014 verwendet werden.

 –  Daher variiert auch die Anzahl der identischen Betriebe im Rahmen der 
Trendexploration. Hinzu kommt, dass Trendanalysen nur für Betriebe 
durchführbar sind, aus denen Daten vollständig aus allen beobachteten 
Wahlperioden vorliegen. Ausfälle kommen beispielsweise zustande, wenn 
der Erhebungsbogen nicht vollständig ausgefüllt wurde. Für einen Trend-
report eignen sich daher, je nach Komplexitätsgrad der jeweiligen Analyse, 
eine unterschiedliche, gewerkschafts- und indikatorenspezi fische Anzahl 
von Betrieben für die Untersuchung von Langzeittrends. Somit können 
die Trends interpretiert werden, die absoluten Ergebnisse bilden aber nur 
den Zustand dieser identischen und nicht den der Grundgesamtheit aller 
Betriebe ab, woraus sich zwar prozentuale, aber keine grundlegenden in-
haltlichen Abweichungen zwischen den Querschnitt ergebnissen und den 
Längsschnittergebnissen ergeben.

Die folgenden Ergebnisse präsentieren zunächst die vorliegenden Quer-
schnittergebnisse der Betriebsratswahlen 2014 (vgl. Kapitel  2).1 Der Fokus 
dieses Trendreports liegt aber in der anschließenden empirisch gestützten  
Beobachtung von Entwicklungen in den identischen Betrieben aus unter-
schiedlichen Wahlperioden (vgl. Kapitel 3).

1 Dabei können die in den Tabellen ausgewiesenen Ergebnisse von den bereits kurz nach der Wahl 
veröffentlichten Angaben (Zwischenbericht August 2014) abweichen. Die Datengrundlage für den Zwi-
schenbericht war noch unvollständig.
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2   GESAMTERGEBNISSE DER BETRIEBSRATSWAHL 
2014: QUERSCHNITTBETRACHTUNG

Vor der Längsschnittanalyse von Wahlergebnissen in den identischen Betrie-
ben sollen die wichtigsten Gesamtergebnisse der Betriebsratswahl 2014 prä-
sentiert werden. Dieser vorgeschaltete Überblick bildet im Sinne einer Quer-
schnittanalyse eine Grundlage, auf der anschließend eine Trendexploration 
über unterschiedliche Wahlperioden erfolgt.

Der Querschnittanalyse liegen die Wahlergebnisse bzw. betrieblichen  
Datensätze aus insgesamt 21.876 Betrieben mit einer unterschiedlichen Ver-
teilung zwischen den beteiligten DGB-Mitgliedsgewerkschaften zugrunde, 
deren Wahldaten zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Studie erfasst waren.

Ein erster Blick auf die Betriebsratswahl 2014 bzw. die wichtigsten Er-
gebnisse aus den Betrieben jeweils unterschiedlicher Gewerkschaften führt 
bereits zu verschiedenen Befunden, die der nachstehende tabellarische Über-
blick zur Betriebsratswahl 2014 dokumentiert.2

2 Aufgrund der Datenstruktur werden im Folgenden die Ergebnisse der Gewerkschaften selektiv dar-
gestellt. So wurden z. B. Daten zum gewerkschaftseigenen Organisationsgrad zur Verfügung gestellt, aber 
ohne Betriebsräte, die in anderen DGB Mitgliedsgewerkschaften organisiert sind (z. B. IG Metall). In an-
deren Fällen bestanden erhebliche Datenlücken bei den Angaben zu DGB-Gewerkschaftsmitgliedern au-
ßerhalb des gewerkschaftseigenen Organisationsbereichs (z. B. IG BCE).

Tabelle 1

Verteilung der Betriebe nach DGB-Mitgliedsgewerkschaft 2014

Gewerkschaft absolut relativ

IG Metall 9.355 43 %

ver.di 5.681 26 %

NGG 1.521 7 %

IG BCE 3.104 14 %

IG BAU 2.215 10 %

gesamt 21.876 100 %

Quelle: eigene Darstellung
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Die Angaben aus Tabelle 2 resultieren aus Betrieben unterschiedlicher Grö-
ßenklassen, die in Tabelle 3 dargestellt sind:

Der obige Blick auf die Betriebsratswahl 2014 in Zahlen belegt in Kombi-
nation mit einer weiter ausdifferenzierten Auswertung der Wahlergebnisse 
mehreres:
 –  Millionen von Beschäftigten aus unterschiedlichen Branchen stützen die 

Mitbestimmungspraxis ihrer Betriebsräte. Ein Ausdruck dieser Unterstüt-
zung ist ihre Wahlbeteiligung in einem Ausmaß, das politische Wahlen 
z. B. nicht erzielen (vgl. Tabelle 2). Im Durchschnitt beteiligen sich fast 
vier Fünftel der Beschäftigten in den Betrieben an der Betriebsratswahl, 
allerdings mit Unterschieden zwischen den gewerkschaftsspezifischen 
Organisationsbereichen (vgl. Tabelle 42). Diese Wahlbeteiligung spricht 
dort, wo Betriebsräte zur Wahl stehen und eingerichtet werden, für eine 
ausgeprägte Verankerung der betrieblichen Interessenvertretungen in 

Tabelle 3

Verteilung der Betriebe nach Größenklassen 2014

Befund
Datengrundlage aus Teilsample 

DGB-Mitgliedschaft

Gesamtzahl der Betriebe 21.867 IG Metall, ver.di, NGG, IG BCE, IG BAU

5–20 Beschäftigte 1.191 (6 %) IG Metall, ver.di, NGG, IG BCE, IG BAU

21–50 Beschäftigte 3.626 (18 %) IG Metall, ver.di, NGG, IG BCE, IG BAU

51–100 Beschäftigte 4.275 (22 %) IG Metall, ver.di, NGG, IG BCE, IG BAU

101–200 Beschäftigte 4.271 (22 %) IG Metall, ver.di, NGG, IG BCE, IG BAU

201–1.000 Beschäftigte 5.387 (27 %) IG Metall, ver.di, NGG, IG BCE, IG BAU

über 1.000 Beschäftigte 911 (5 %) IG Metall, ver.di, NGG, IG BCE, IG BAU

Ø Betriebsgröße (Mittelwert) 289 IG Metall, NGG, IG BCE, IG BAU

Gesamtzahl der Beschäftigten 4.686.426 IG Metall, NGG. IG BCE, IG BAU

Beschäftigtenanteil Frauen  
insgesamt 

24,7 % IG Metall, NGG, IG BCE, IG BAU

Ø Frauenanteil pro Betrieb 24,7 % IG Metall, NGG, IG BCE, IG BAU

Quelle: eigene Darstellung
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den Belegschaften und ist ein Nachweis für das Vertrauen der Beschäftig-
ten in die betriebliche Interessenvertretungspolitik, die ihre Betriebsräte 
entwickeln und umsetzen.

 –  Überwiegend wird das Verfahren der Personenwahl durchgeführt, der Sa-
che entsprechend in Abhängigkeit von der Betriebsgröße (vgl. Tabelle 43). 
Dabei steigt die Wahlbeteiligung der Beschäftigten bei der Durchführung 
einer Personenwahl gegenüber dem Verfahren der Listenwahl aufgrund 
des Betriebsgrößeneffekts allerdings an (vgl. Tabelle 44).

 –  Leiharbeitnehmer, die längere Zeit in einem Einsatzbetrieb tätig werden, 
stehen zwar nicht selbst zur Wahl, aber sie sind wahlberechtigt. Ihr Anteil 
ist nicht zu unterschätzen. Er liegt im Organisationsbereich der IG Metall 
bei durchschnittlich 5,6 % pro Betrieb (vgl. Tabelle 2). Somit bleibt die 
Repräsentation bzw. Vertretung ihrer Interessen gegenüber bzw. im Ab-
gleich mit den Interessen der Stammbelegschaft nach wie vor eine Her-
ausforderung für die Betriebsräte, die sich dieser zusätzlichen strategi-
schen Repräsentationsaufgabe zu stellen haben.

 –  Der betriebsverfassungsrechtliche Modus der Teilfreistellung von Be-
triebsratsmitgliedern wird in der Praxis genutzt und beträgt etwas mehr 
als ein Prozent der Betriebsratsmitglieder (vgl. Tabelle 2). Der Anteil voll-
freigestellter Betriebsratsmitglieder liegt (erwartungsgemäß) um einige 
Prozentpunkte höher, was letztlich auch ein Ausdruck der ressourcenzeh-
renden Arbeit in den Betriebsratsgremien sowie der Kompetenzanforde-
rungen im Zuge des Trends zur Professionalität betrieblicher Interessen-
vertretungen sein dürfte (vgl. Tabelle 45).

 –  Das Ausmaß der Vernetzung von Betriebsräten und Gewerkschaften indi-
ziert der gewerkschaftliche Organisationsgrad der Betriebsratsgremien. 
Die Betriebsräte sind weiterhin relativ gut in den DGB-Gewerkschaften 
organisiert (vgl. Tabelle 2 sowie Tabelle 46). Aber auch die unorganisier-
ten Betriebsräte beanspruchen einen deutlichen Mandatsanteil in dieser 
betrieblichen Politikarena. Etwas mehr als ein Viertel aller Betriebsräte 
sind gewerkschaftlich unorganisiert (vgl. Tabelle  47). Sie stärker an die 
Gewerkschaften zu binden, markiert auch nach dieser Betriebsratswahl 
eine organisationspolitische Aufgabe der gewerkschaftlichen Mitglieder-
rekrutierung nicht nur in den Belegschaften, sondern auch in der „Insti-
tution Betriebsrat“.

 –  Der Frauenanteil in den Betriebsratsgremien zeugt von einer durchaus 
soliden Repräsentanz weiblicher Mandatsträgerinnen, die eine „weibli-
che“ Interessenvertretungspolitik in die Betriebsratsarbeit einbringen 
können (vgl. Tabelle 2). Frauen stellen ca. ein Drittel der Betriebsratsmit-
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glieder, d. h. sie behaupten in dieser Größenordnung einen geschlechts-
spezifischen Mandatsanteil in den Betriebsratsgremien. Allgemein liegt 
der Anteil an Mandaten weiblicher Betriebsräte in den Gremien damit so-
gar etwas höher als der Frauenanteil in den Belegschaften (vgl. Tabelle 48). 
Hierzu trägt in der betrieblichen Praxis die überwiegende Erfüllung der 
Minderheitenquote nach dem Betriebsverfassungsgesetz bei.

 –  Die gewählten Betriebsräte sind mehrheitlich erfahrende Mandatsträger. 
Die meisten Betriebsräte sind wiedergewählt worden, während ein kleine-
rer Prozentsatz erstmalig in den Betriebsrat eingezogen ist (vgl. Tabelle 2 
sowie Tabelle 49). Diese personelle Kontinuität unterstützt den Professio-
nalisierungsgrad, den die betriebliche Mitbestimmungsarbeit erfordert. 
Sichtbar wird aber auch ein Problemfeld: Das demografische Profil der 
Betriebsratsgremien belegt einen Zyklus der Alterung der Gremien. Die 
Rekrutierung von jüngeren Mandatsträgern bzw. die Nachwuchsför-
derung im Rahmen künftiger Betriebsratswahlen markieren daher eine 
besondere Zukunftsaufgabe.

 –  Das vereinfachte Wahlverfahren ist auch in Betrieben eine anerkannte 
Option, in denen seine Anwendung nicht obligatorisch ist, sondern Ar-
beitnehmer und Arbeitgeber über dessen Einsatz zuvor eine Einigung  
erzielen müssen. Dort, wo dieses Wahlverfahren nicht obligatorisch ist, 
sondern auf der Grundlage von Vereinbarungen zwischen Arbeitgeber 
und Interessenvertretung eingesetzt werden kann, liegt die Anwendungs-
häufigkeit in der betroffenen Betriebsgrößenklasse (51–100 Beschäftigte) 
bei fast der Hälfte der Betriebe (vgl. Tabelle 2).

Diese grundlegenden Befunde aus der Betriebsratswahl 2014 sowie weitere 
Indikatoren, die das Sozialprofil der Betriebsratsgremien beleuchten, werden 
im Folgenden mit den Wahlen zu den Betriebsräten insbesondere aus 2010 
und 2014, aber auch aus den (Wahl-) Jahren 2006 bis 2014 verglichen, vertieft 
und anschließend mit Blick auf die Perspektiven für die Betriebsratsarbeit 
diskutiert.
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3   TRENDEXPLORATION:  
WAHLPERIODEN IM VERGLEICH

Eine vertiefende sowie eine selektive Längsschnittanalyse führen im Folgen-
den zu einer Trendexploration auf der Grundlage von zwei unterschied-
lichen Panels: ein Panel identischer Betriebe, in denen die Wahlperioden 
2010 und 2014 (Indikatoren: Wahlbeteiligung, Anzahl von Betriebsratsman-
daten, Freistellungen und Kapazitäten, Anwendung des vereinfachten Wahl-
verfahrens, Altersstruktur und Fluktuation) verglichen werden sowie ein  
weiteres Panel identischer Betriebe mit einem Vergleich der Wahlperioden 
2006–2014 (Indikatoren: Leiharbeitnehmer, Frauen in den Betriebsrats-
gremien, Organisationsgrad der Betriebsratsmitglieder). Diese Panels bzw. 
Samples der folgenden Trendexplorationen über unterschiedliche Wahlperi-
oden setzen sich wie folgt zusammen.

Das Panel identischer Betriebe 2010 und 2014 beinhaltet insgesamt 
14.562 Betriebe. Ihre Verteilung auf die einzelnen Organisationsbereiche der 
DGB-Mitgliedsgewerkschaften zeigen Tabelle 4 und Tabelle 5.

Die nachstehende Trendexploration präsentiert die Entwicklungen an-
hand dieser Panels identischer Betriebe über unterschiedliche Wahlperioden 
und dokumentiert die Wahlbeteiligung der Beschäftigten (Kapitel 3.1), die 
Entwicklung der Anzahl von Betriebsratsmandaten (Kapitel 3.2), den Einbe-
zug von wahlberechtigten Leiharbeitnehmern (Kapitel 3.3), die Freistellun-
gen und Kapazitäten des Betriebsrats (Kapitel 3.4), die Anwendung des ver-

Tabelle 4

Verteilung nach DGB-Mitgliedsgewerkschaft in identischen Betrieben 2010 und 2014

Gewerkschaft absolut relativ

IG Metall 7.788 54 %

ver.di 3.006 21 %

NGG 1.055 7 %

IG BCE 2.713 19 %

gesamt 14.562 100 %

Anmerkung: Von 100 % abweichende Summer ist rundungsbedingt.
Quelle: eigene Darstellung
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einfachten Wahlverfahren in kleineren Betrieben (Kapitel 3.5), das Geschlech-
terverhältnis der Mandatsträger in den Betriebsratsgremien (Kapitel 3.6), die 
Altersstruktur und Fluktuation in den Betriebsratsgremien (Kapitel 3.7), den 
Organisationsgrad der Betriebsräte und strukturelle Charakteristika unorga-
nisierter Betriebsräte (Kapitel 3.8) und das Profil neu gegründeter Betriebs-
ratsgremien (Kapitel 3.9).

3.1 Wahlbeteiligung der Belegschaften

Das Interesse der Beschäftigten an der Einrichtung eines Betriebsrats spiegelt 
ihre Wahlbeteiligung wider, d. h. das Ausmaß, mit dem sie ihre demokrati-
schen Rechte im Betrieb wahrnehmen. Die Wahlbeteiligung ist insofern ein 
Barometer für den Rückhalt der Betriebsräte in den Belegschaften. In welche 
Richtung schlägt dieses Barometer nach den Betriebsratswahlen 2014 aus? 
Die Quote der Beschäftigten, die an den Betriebsratswahlen teilnehmen,  
bewegt sich seit längerem auf einem hohen Niveau. Dieses wird annähernd 
auch bei der Betriebsratswahl 2014 gehalten, wie der Vergleich mit der vor-
ausgegangenen Betriebsratswahl im Jahr 2010 verdeutlicht.

Die Entwicklung in den identischen Betrieben zeigt, dass die durchschnitt-
liche betriebliche Wahlbeteiligung im Jahr 2014 gegenüber der letzten Wahl-
periode mit geringfügigen „Verlusten“ auf einem hohen Niveau verbleibt. 
Die Abstimmung mit „den Füßen“ spiegelt eine positive Rückmeldung der 
Beschäftigten zu ihren betrieblichen Interessenvertretungen wider. Im Übri-
gen ergeben sich in diesem Zusammenhang auch keine signifikanten Unter-

Tabelle 5

Verteilung nach DGB-Mitgliedsgewerkschaft in identischen Betrieben 2006, 2010 
und 2014

Gewerkschaft absolut relativ

IG Metall 6.060 72 %

ver.di 432 5 %

IG BCE 1.964 23 %

gesamt 8.456 100 %

Quelle: eigene Darstellung
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schiede in der Wahlbeteiligung in ost- und westdeutschen Betrieben. So be-
trägt beispielsweise die durchschnittliche Wahlbeteiligung im Ost-West-Ver-
gleich im Organisationsbereich der IG BCE 81,2 % zu 80,6 %, der NGG 
77,6 % zu 77,4 % und von ver.di 66,7 % zu 68,0 %. Allerdings gibt es gewerk-
schaftsspezifische Unterschiede. Die einzelgewerkschaftlichen Organisations-
bereiche schneiden bei der durchschnitt lichen Wahlbeteiligung unterschied-
lich ab. Die durchschnittliche betrieb liche Wahlbeteiligung bewegt sich in 
den Einzelgewerkschaften zwischen rund 73 bis etwas über 80 Prozent. So 
fällt beispielsweise die durchschnitt liche betriebliche Wahlbeteiligung im 
Organisationsbereich der Gewerkschaft ver.di im Längsschnittvergleich der 
identischen Betriebe tendenziell etwas geringer aus als bei den anderen Ge-
werkschaften.3

Eine ergänzende Notiz ist zur Wahlbeteiligung angebracht. Dieser Trend-
vergleich, wie auch die vorangegangenen Trendreports zu den Betriebsrats-
wahlen, aber auch andere Studien, z. B. des Instituts der deutschen Wirtschaft 
(vgl. Stettes 2011), beschreiben z. T. eine höhere Wahlbeteiligung als die „of-
fiziellen“ gewerkschaftlichen Daten zu den Betriebsratswahlen, die von ver-
schiedenen Mitgliedsgewerkschaften publiziert werden. Diese Diskrepanz 
zwischen wissenschaftlichen und gewerkschaftseigenen Ergebnissen könnte 

3 Bei den Wahlberechtigten, die zur Berechnung der allgemeinen Wahlbeteiligung benötigt werden, 
gibt es einen größeren Anteil von Lücken. Außerdem ist die Zahl der Wahlberechtigten teilweise unplau-
sibel hoch.

Tabelle 6

Durchschnittliche und allgemeine Wahlbeteiligung in identischen Betrieben 2010 und 2014 

2010 2014

Gewerk-
schaft

durchschnitt- 
liche Wahl- 
beteiligung

allgemeine 
Wahl- 
beteiligung

durchschnitt- 
liche Wahl- 
beteiligung

allgemeine 
Wahl- 
beteiligung

IG Metall 81,0 % 72,8 % 79,1 % 69,5 %

ver.di3 73,0 % – 67,8 % –

IG BCE 82,3 % 73,7 % 80,7 % 71,6 %

gesamt 79,5 % 73,0 % 76,9 % 70,0 %

Anmerkung: N=13.507 (Durchschnitt)/10.501 (allgemein)
Quelle: eigene Darstellung
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zu öffentlichen und gewerkschaftsinternen Irritationen führen. Die Unter-
schiede beruhen aber auf divergierenden Berechnungsarten, d. h. den Abwei-
chungen zwischen der allgemeinen und der durchschnittlichen betrieblichen 
Wahlbeteiligung. So fällt die allgemeine Wahlbeteiligung, d. h. das Verhält-
nis aller Wahlberechtigten zur Anzahl der abgegebenen Stimmen stets nied-
riger aus als die durchschnittliche betriebliche Wahlbeteiligung. Das heißt 
im Ergebnis: Die prozentuale Schwankungsbreite zwischen der allgemeinen 
und der durchschnittlichen betrieblichen Wahlbeteiligung liegt je nach Ge-
werkschaft bei annähernd 10 Prozent. Beide Varianten zur Ermittlung der 
Wahlbeteiligung sind oben ausgewiesen. Diese Abweichungen erklären sich 
daraus, dass der Trendreport aus guten Gründen die durchschnittliche Wahl-
beteiligung pro Betrieb berücksichtigt, denn die allgemeine Wahlbeteiligung 
hängt maßgeblich von der Beteiligung in großen Betrieben ab. Sie fällt ten-
denziell kleiner aus, je größer der Betrieb ist. Bei einer Trenduntersuchung 
auf Betriebsebene sollten jedoch alle Betriebe gleichstark ins Gewicht fallen. 
Dementsprechend werden kleine Betriebe mit hoher Wahlbeteiligung genau 
so stark berücksichtigt wie große Betriebe mit niedrigerer Wahlbeteiligung.

Nicht in allen Betrieben gehen die Wahlberechtigten in der Höhe der 
Wahlbeteiligungsquote auch tatsächlich zur Wahl. Eine Aufschlüsselung 
nach der Betriebsgröße zeigt, in welchen Betriebsgrößenordnungen mehr 
oder eben weniger Beschäftigte ihr Wahlrecht zur betrieblichen Interessen-
vertretung auch wahrnehmen, wiederum ausgewiesen nach der durchschnitt-
lichen und der allgemeinen Wahlbeteiligung.

Die differenzierte Auswertung belegt: Die durchschnittliche betriebliche 
wie die allgemeine Wahlbeteiligung sinkt mit steigender Betriebsgröße ab, 
ein Trend, der auch in der vorangegangenen Wahlperiode zu beobachten 
war. Die Wahlbeteiligung liegt in kleineren Betrieben immer deutlich höher 
als in mittleren und größeren Betrieben.

Über diese betriebsgrößenabhängige Wahlbeteiligung hinaus ist auch 
eine „geschlechtsspezifische“ Komponente erkennbar, welche die Motivation 
beeinflusst, an einer Betriebsratswahl teilzunehmen. Angesprochen ist der 
Abgleich zwischen dem Frauenanteil unter den Wahlberechtigten und der 
Höhe der Wahlbeteiligung, nachstehend verdeutlicht am Beispiel der allge-
meinen Wahlbeteiligung.

Das Ergebnis scheint auf eine geringere Bereitschaft weiblicher Beschäf-
tigter hinzudeuten, als Wählerinnen die Konturen der Betriebsratsgremien 
aktiv beeinflussen zu wollen. Die detaillierte Aufschlüsselung nach der „ge-
schlechtsspezifischen“ Wahlbeteiligung zeigt auf, dass in Betrieben mit einem 
sehr hohen Frauenanteil die Neigung abnimmt, an einer Betriebsratswahl 
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teilzunehmen, hingegen ein geringer Frauenanteil tendenziell zu einer höhe-
ren Wahlbeteiligung führt. Zwischen diesen beiden Polen gibt es zwar einige 
Varianzen, dennoch bleibt dieser Trend festzuhalten. Inwiefern in diesem 
Zusammenhang prekäre Arbeitsverhältnisse von Frauen, weibliche Lebens-
zusammenhänge und andere Faktoren eine Rolle spielen, darüber könnte im 
Rahmen dieses Trendreports und seiner Datengrundlage nur spekuliert wer-
den. Die empirische Mitbestimmungsforschung sollte daher diese Thematik, 
d. h. das Wahlverhalten weiblicher Beschäftigter genauer untersuchen, um 
auf der betrieblichen Ebene Strategien zu entwickeln und ihr ausbaufähiges 
Interesse an den Betriebsratswahlen weiter zu fördern.

Im Rahmen der Analyse unterschiedlicher Wahlbeteiligung ist auch 
noch zu fragen: Wenn wählen einfacher wird, fördert diese Vereinfachung 
auch die Wahlbereitschaft der Beschäftigten in den Betrieben? Andere Unter-
suchungen, wie diejenige des Instituts der deutschen Wirtschaft, zeigten be-
reits im Rahmen der Betriebsratswahl 2010, dass die Anwendung des verein-
fachten Wahlverfahrens insgesamt mit einer höheren Teilnahmequote am 

Tabelle 9

Frauenanteil an den Wahlberechtigten und Wahlbeteiligung in identischen 
Betrieben 2010 und 2014 (IG Metall, ver.di)

  allgemeine Wahlbeteiligung

Frauenanteil 2010 2014

0 % bis 10 % 77,5 % 74,5 %

11 % bis 20 % 72,7 % 70,2 %

21 % bis 30 % 70,7 % 67,5 %

31 % bis 40 % 65,8 % 62,7 %

41 % bis 50 % 67,9 % 66,3 %

51 % bis 60 % 73,2 % 67,8 %

61 % bis 70 % 68,3 % 68,4 %

71 % bis 80 % 57,5 % 52,2 %

81 % bis 90 % 66,5 % 60,7 %

91 % bis 100 % 59,2 % 49,8 %

Anmerkung: N=10.227
Quelle: eigene Darstellung
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Urnengang einhergeht (Stettes 2011, S. 5). Diesen Trend bestätigen auch die 
Ergebnisse der Betriebsratswahl 2014, da die Anwendung des vereinfachten 
Wahlverfahrens die Wahlbeteiligung der Beschäftigten offenkundig beför-
dert.

Wenngleich sich hinter diesen Unterschieden in der Wahlbeteiligung 
auch der oben beschriebene Betriebsgrößeneffekt verbirgt, da die Wahlbe-
teiligung in größeren Betrieben (mit normalem Wahlverfahren) ohnehin 
sinkt, ist die um gut 8 Prozent höhere Wahlbeteiligung in Betrieben, die das 
vereinfachte Wahlverfahren anwenden, durchaus ein Indiz für die Stärke 
bzw. Anerkennung dieses Modus zur Durchführung von Betriebsratswahlen 
(vgl. Kapitel 3.5).

Zusammengefasst ist als Fazit zur betrieblichen Wahlbeteiligung festzu-
halten: Der Vergleich der Betriebsratswahlen 2010 und 2014 belegt, dass von 
einer durchaus großen Anerkennung des Betriebsrats bzw. der betrieblichen 
Mitbestimmung zu sprechen ist. Das zeigt die nur geringfügig abgesunkene 
Wahlbereitschaft der Beschäftigten im Jahr 2014. Mit anderen Worten: Die 
Wahlbereitschaft der Beschäftigten stärkt die Betriebsräte auch nach den Be-
triebsratswahlen 2014 und spricht für die Wirksamkeit ihrer betrieblichen  
Interessenvertretungspolitik. Ein Wermutstropfen bleibt aber: Die im All-
gemeinen hohe Wahlbeteiligung nimmt wie gezeigt mit zunehmender  
Betriebsgröße ab. Die Wählermobilisierung bleibt eine wichtige Aufgabe, 
insbesondere in Großbetrieben. Der Hintergrund ist evident: In kleineren, 
übersichtlichen Betrieben ist die Teilnahme an einer Betriebsratswahl leich-
ter zu kommunizieren als in größeren Betrieben. Die Betriebsräte sind auch 
mit Blick auf künftige Betriebsratswahlen daher in den Großbetrieben stets 

Tabelle 10

Anwendung des vereinfachten Wahlverfahrens und durchschnittliche Wahlbeteiligung in 
identischen Betrieben 2010 und 2014

vereinfachtes 
Wahlverfahren

IG Metall ver.di IG BCE gesamt

2010 2014 2010 2014 2010 2014 2010 2014

Nein 78,1 % 76,0 % 71,0 % 65,4 % 79,9 % 78,2 % 76,5 % 73,6 %

Ja 84,2 % 82,8 % 80,6 % 77,1 % 88,9 % 87,9 % 84,4 % 82,8 %

Anmerkung: N=15.565
Quelle: eigene Darstellung
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gefordert, die Wähler und Wählerinnen in den Belegschaften zu motivieren, 
an den Betriebsratswahlen teilzunehmen. Dieses Vorhaben setzt beispielswei-
se voraus, dass die Betriebsräte im engen Basisdialog ausreichende Transpa-
renz über ihre Interessenvertretungsarbeit und Erfolge schaffen. Hierzu ist zu 
vermitteln, was die Betriebsräte verhandeln, gestalten und mit welchen Er-
gebnissen umsetzen. Diese Transparenz über den Input sowie den Output 
der Betriebsratsarbeit ist gerade bei den komplexen Entscheidungsstrukturen 
in der großbetrieblichen Verhandlungsarena besonders wichtig, aber zweifel-
los auch unter komplizierteren Bedingungen herzustellen als in kleineren 
und mittleren Unternehmen.

Nach diesem Blick auf die Betriebsratswahlen wird das Augenmerk nun 
auf weitere Ergebnisse gerichtet, d. h. das Sozialprofil der gewählten Betriebs-
räte. Zu fragen ist: Wer kommt in den Betriebsrat und wer bleibt in den ge-
wählten Gremien nach der Betriebsratswahl 2014?

3.2 Zahl der Betriebsratsmandate

Durch den Wandel der Unternehmensstrukturen hat seit längerem ein Trend 
zur „Verkleinbetrieblichung“ der Wirtschaft eingesetzt (Trinczek 2006). Die-
ser beeinflusst nach den Vorschriften des BetrVG zur Größe der Betriebs-
ratsgremien auch die personellen Kapazitäten der Interessenvertretungen, 
worauf bereits die letzte Reform des BetrVG mit dem Ziel reagiert hat, die 
Kapazitäten der betrieblichen Interessenvertretung zu verbessern. Zu prüfen 
ist daher, ob sich die Größe der Betriebsratsgremien und die personellen Res-
sourcen, die den Interessenvertretungen zur Verfügung stehen, zwischen den 
Wahlperioden 2010 und 2014 verändert haben.

Der Vergleich der identischen Betriebe, zu denen Daten aus 2010 und 
2014 zur Verfügung stehen, zeigt zunächst, dass sich die Zahl der Beschäftig-
ten in diesen Betrieben um gut viereinhalb Prozentpunkte leicht erhöht hat.

Tabelle 11

Gesamtzahl der Beschäftigten in identischen Betrieben 2010 und 2014  
(IG Metall, NGG, IG BCE)

2010 2014

3.757.761 3.934.360

Anmerkung: N=11.556
Quelle: eigene Darstellung
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Die zur Verfügung stehenden Daten belegen zudem, dass sich die Verteilung 
der identischen Betriebe nach Betriebsgrößenklassen kaum veränderte bzw. 
die durchschnittliche Betriebsgröße des Samples identischer Betriebe relativ 
stabil bleibt und nur wenig ansteigt. Vor diesem Hintergrund hat sich auch 
die durchschnittliche Anzahl der Betriebsratssitze in ihrer Größenordnung 
kaum verändert.

Das Ergebnis belegt somit für die untersuchten identischen Betriebe: Ein 
Indikator für die Entwicklung der Größenordnung von Betriebsratsgremien 
ist die durchschnittliche Zahl der Mandate über alle Betriebsratsgremien. 
Diese sind in den identischen Betrieben auf einem stabilen Niveau verblie-

Tabelle 12

Durchschnittliche Betriebsgröße in identischen Betrieben 2010 und 2014

2010 2014

IG Metall 344 363

NGG 205 209

IG BCE 317 326

gesamt 325 340

Anmerkung: N=11.556
Quelle: eigene Darstellung

Tabelle 13

Allgemeiner und organisationsspezifischer Verbreitungsgrad von Betriebsräten in identischen 
Betrieben 2010 und 2014

2010 2014

Anzahl ø Anzahl Anzahl ø Anzahl

IG Metall 56.864 7,30 58.572 7,52

ver.di 21.982 7,31 22.398 7,45

NGG 6.915 6,55 6.975 6,61

IG BCE 20.047 7,39 20.435 7,53

gesamt 105.808 7,27 108.380 7,44

Quelle: eigene Darstellung
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ben und nicht weiter abgeflacht. Diesen Trend zur Abflachung der Betriebs-
ratsgremien konnte eine Trendexploration aus den vorangegangenen Wahl-
perioden (2002 bis 2010) aufzeigen (vgl. Greifenstein/Kißler/Lange 2011, 
S. 16 f.). Dieser Trend ist aufgehalten worden, denn die Größe der Betriebs-
ratsgremien hat sich nach den Betriebsratswahlen 2014 nicht grundlegend 
verändert. Die oben angesprochene Verkleinbetrieblichung setzt sich im  
Sinne einer weiteren Verringerung der Größe von Betriebsratsgremien nicht 
fort. Der Vergleich identischer Betriebe kann allerdings nur eine Form der 
„Verkleinbetrieblichung“ erfassen: das potenzielle Schrumpfen bereits be-
stehender Betriebe und ihre Folgen für die Betriebsratsgremien. Zumindest 
aus diesem Blickwinkel ist der Verbreitungsgrad von Betriebsräten in den 
identischen Betrieben gehalten bzw. um knapp zweieinhalb Prozentpunkte 
geringfügig erhöht worden.

3.3 Integration von Leiharbeitnehmern

Zu den Innovationen der Reform des Betriebsverfassungsgesetzes gehört die 
wahltechnische Berücksichtigung besonderer Beschäftigungsformen, zu de-
nen die Leiharbeit (als prekäres Beschäftigungsverhältnis) gehört. Seit dieser 
Reform erhalten die Leiharbeitnehmer ab einer Überlassungsdauer von drei 
Monaten ein aktives Wahlrecht.

Nach den Erhebungen der Bundesagentur für Arbeit gab es 2013 in 
Deutschland 852.000 Leiharbeitnehmer, was bedeutet, dass in den letzten 
zehn Jahren ihre Zahl auf das Zweieinhalbfache, in den letzten 20 Jahren auf 
das Siebenfache gestiegen ist (vgl. zum Folgenden Bundesagentur für Arbeit 
2014). Gleichzeitig findet ein Strukturwandel vom primären und sekundären 
Sektor hin zum tertiären Sektor statt, der sich auch in den Einsatzfeldern der 
entliehenen Arbeitnehmer (Zunahme z. B. bei Call-Centern, Lager- und 
Transportarbeit etc.) widerspiegelt. Der Einsatz von Leiharbeitnehmern hat 
erhebliche Folgen für die betrieblichen Arbeitsbeziehungen, die Betriebs-
politik der Betriebsräte und die Sozialstruktur der Belegschaften. Die interes-
senvertretungspolitische Problematik der Leiharbeit wird daher nachfolgend 
ebenfalls anhand der Wahlergebnisse beleuchtet. Die Entwicklung des An-
teils von wahlberechtigten Leiharbeitnehmern und die Größenordnung von 
Leiharbeitnehmern in den Betrieben sind analysiert worden, da die Betriebs-
räte, die von den Leiharbeitnehmern gewählt werden, sich verstärkt der 
Interes senvertretung von Leiharbeitnehmern widmen müssen, dabei aber 
unterschiedliche Politikansätze verfolgen (vgl. Tabelle 16 und Tabelle 17).
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Der Anteil wahlberechtigter Leiharbeitnehmer korrespondiert mit der all-
gemeinen Zunahme von Leiharbeit in der Wirtschaft. Über die wahlberech-
tigten Leiharbeitnehmer geben die folgenden Daten der IG Metall Auskunft.

Eine steigende Zahl von wahlberechtigten Leiharbeitnehmern hat die 
 Basis der Wahlberechtigten im Jahr 2014 verbreitert. Der Anteil der iden-
tischen Betriebe, die über ihre Stammbelegschaft hinaus (wahlberechtigte) 
Leiharbeitnehmer beschäftigen, hat sich im Wahljahr 2014 um 12,2 bzw. 
14,6  Prozentpunkte im Vergleich zu den vorausgegangenen Wahlperioden 
ausgeweitet (vgl. Tabelle 14).

Diesen Anstieg bekräftigen auch weitere Trenddaten. Die folgenden sta-
tistischen Auswertungen geben den Anstieg der Zahl wahlberechtigter Leih-
arbeitnehmer wider. Der Anteil der wahlberechtigten Leiharbeitnehmer an 
den insgesamt Wahlberechtigten hat sich um etwa zwei Prozent erhöht (vgl. 
Tabelle 15):

Tabelle 14

Anteil der Betriebe mit wahlberechtigten Leiharbeitnehmern in identischen 
Betrieben 2006, 2010, 2014 (IG Metall)

Jahr Anteil

2006 37 %

2010 35 %

2014 49 %

Anmerkung: N=6.060
Quelle: eigene Darstellung

Tabelle 15

Anteil an den Wahlberechtigten in identischen Betrieben 2006, 2010, 2014  
(IG Metall)

Jahr Anteil

2006 3,4 %

2010 3,4 %

2014 5,4 %

Anmerkung: N= 6.060
Quelle: eigene Darstellung
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Dieses Ergebnis führt auch dazu, dass die Erhöhung des durchschnitt lichen 
Anteils der wahlberechtigten Leiharbeitnehmer pro Betrieb um rund 10 Pro-
zent liegt (vgl. Tabelle 16).

Eine weitere Analyse dieses Einsatzes von wahlberechtigten Leiharbeit-
nehmern zeigt einen ebenso sprunghaften Anstieg in der Größenordnung 
von Fällen, in denen Betriebe eine höhere Anzahl von wahlberechtigten 
Leih arbeitnehmern einsetzen. Die Betriebsratswahl 2014 zeigt: Die Zahl der 
Fälle mit mehr als 100 Leiharbeitnehmern ist gestiegen. Darunter hat sich zu-
gleich auch die Zahl der Fälle erhöht, in denen mehr als 500 Leiharbeit-
nehmer im Betrieb wahl berechtigt sind (vgl. Tabelle 17).

Die in 2001 reformierten betriebsverfassungsrechtlichen Regeln haben 
nach diesen Ergebnissen einen wichtigen Integrationsprozess für Leiharbeit-

Tabelle 16

Durchschnittliche Anzahl wahlberechtigter Leiharbeitnehmer pro Betrieb in 
identischen Betrieben 2006, 2010, 2014 (IG Metall)

Jahr ø Anzahl

2006 13,54

2010 13,36

2014 23,39

Anmerkung: N= 6.060
Quelle: eigene Darstellung

Tabelle 17

Anzahl der Betriebe mit Leiharbeitnehmern in identischen Betrieben 2006, 2010, 
2014 (IG Metall)

absolute Zahl der Fälle  
mit mehr als 100  

Leiharbeitnehmern

darunter Zahl der Fälle  
mit mehr als 500  

Leiharbeitnehmern

2006 170 18

2010 166 15

2014 271 33

Anmerkung: N= 6.060
Quelle: eigene Darstellung
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nehmer eröffnet. Leiharbeitnehmer vergrößern die Wählerschaft der Betriebs-
räte über die Stammbelegschaft hinaus. Eine „Leiharbeitnehmervertretung“ 
bedeutet für den Betriebsrat aber Mehraufwand. Darauf hat die aktuelle 
Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts vom 13. März 2013 reagiert, nach 
der in der Regel beschäftigte Leiharbeitnehmer bei der Betriebsratsgröße zu 
berücksichtigen sind (Bundesarbeitsgericht, Beschluss vom 13.03.2013  –/
ABR 69/11).

Das Verhältnis von Mitbestimmung und Leiharbeit ist und bleibt den-
noch ein umstrittenes Thema, wie eine Studie zu Betriebsratspraktiken und 
Möglichkeiten der Mitbestimmung beim Einsatz von Leiharbeitnehmern 
zeigt (Artus 2014). Diese Untersuchung geht von der Annahme aus, „dass die 
Frage, ob das Verhältnis zwischen Betriebsrat und Geschäftsleitung eher kon-
fliktorisch, kooperativ oder harmonistisch ist, wichtig ist für den Umgang 
der Betriebsräte mit dem Thema Leiharbeit“ (Artus 2014, S. 116). Die For-
schungsergebnisse zeigen, wie trotz identischer rechtlicher Vorgaben eine 
große Heterogenität möglicher Betriebsratspolitiken existiert. Überwiegend 
besteht aber der Anspruch, den Repräsentationsauftrag für Leiharbeitnehmer 
anzunehmen und dieses Belegschaftssegment mitzuvertreten. Die Betriebs-
räte integrieren die Leiharbeitnehmer zumindest partiell in ihre Repräsenta-
tionsarbeit und versuchen, betriebliche Verwertungsinteressen und betriebs-
übergreifende Solidarmotive zu vermitteln. Allerdings machen Betriebsräte 
auch die Erfahrung, dass sich Leiharbeiter kaum aktiv in innerbetriebliche 
Politikprozesse einbringen und manchmal im Zuge von Betriebsratswahlen 
nicht einmal ihr Wahlrecht in Anspruch nehmen.

Auch andere neuere Studien erstellen z. B. eine fundierte Topographie 
der Leiharbeit, die unter der Thematik Leiharbeit und Mitbestimmung Fol-
gendes aufzeigt (Promberger 2012, S. 225 ff.). Im Allgemeinen ist eine partiel-
le Exklusion der Beschäftigten dieses Sektors aus den etablierten Strukturen 
der bundesdeutschen Mitbestimmung festzuhalten. Im Speziellen sind darü-
ber hinaus aber auch unterschiedliche Arten im Umgang mit Leiharbeit von 
Betriebsräten aus den Einsatzbetrieben festzustellen. Diese reichen von der 
Mitbestimmung über den Einsatz, über die Einsatzbedingungen und die In-
teressenvertretung von im Betrieb befindlichen Leiharbeitnehmern. Die Stu-
die stellt dabei fest: Tolerierung und weitgehende Inaktivität des Betriebsrats 
sind der Normalfall, der Ausnahmefall die weitgehende Nutzung von Ein-
flussmöglichkeiten. Die Tolerierung (als Normalfall) speist sich aus dem  
Motiv, die Beschäftigung der Stammbelegschaft stabil zu halten und Kapazi-
tätsschwankungen durch die Anpassung der Zahl der Leiharbeiter auszu-
gleichen. Dieser Pfad markiert ein Handlungsmuster, das die Mehrzahl der 
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Betriebsräte zu verfolgen scheint. Positivbeispiele setzen dagegen auf die  
Inklusion der Leiharbeitnehmer in die alltägliche Interessenvertretungsarbeit 
und langfristig auch in die Stammbelegschaft. Im letztgenannten Fall kann 
aber auch ein Ausbrechen aus der betrieblichen Aushandlungsarena als wirk-
sames Instrument der Interessenpolitik genutzt werden, d. h. in Fällen, in  
denen Betriebsräte medialen Druck auf die Betriebsleitungen ausüben durch 
die Skandalisierung von Leiharbeit in der Öffentlichkeit (Bitterwolf/Seelin-
ger 2013).

Wie die Auswertung des Bedeutungsanstiegs von wahlberechtigten Leih-
arbeitnehmern nach den Betriebsratswahlen 2014 aufgedeckt hat, bleibt dieses 
Belegschaftssegment auch künftig eine Herausforderung für die Repräsenta-
tionspolitik der Betriebsräte, die zuweilen einem Spagat zwischen unter-
schiedlichen Interessenlagen der Rand- und Stammbelegschaft gleichkommt.

3.4 Inanspruchnahme von Freistellungen

Wie haben sich die quantitativen Betriebsratskapazitäten entwickelt? Ge-
meint ist die Inanspruchnahme von Freistellungen, um im Zuge der Professi-
onalisierung der Betriebsratsarbeit und der enorm gestiegenen Anforderun-
gen an die Mandatsträger zeitliche und fachliche Ressourcen zur Verfügung 
zu haben. Die Ressource „freigestellter Betriebsrat“ ist wichtig, um besonders 
auf den neuen Handlungsfeldern der Interessenvertretungsarbeit zu beste-
hen. Diese Ressource sollte aber auch nicht überschätzt werden, wie empiri-
sche Untersuchungen dokumentieren. Im Bereich der Betriebsratsressourcen 
hängt die effiziente Mitgestaltung bei der Planung und Durchführung von 
Innovationen offenbar nicht mit der Anzahl freigestellter Betriebsräte zusam-
men. So kann eine Auswertung der WSI-Betriebsrätebefragung 2008/2009 in 
einer Studie von Kriegesmann/Kley (2012, S. 33 ff.) keinen eindeutigen Zu-
sammenhang zur Größe der Gremien mit höherer Anzahl Freigestellter  
erkennen. Zwar liegt nach den Ergebnissen dieser Studie der Anteil nicht 
einbezogener Betriebsräte in der Gruppe ohne Freistellung (35,5 Prozent) im 
Vergleich zu den größeren Betriebsratsgremien am höchsten (16,2 bis 
22,2 Prozent je nach Anzahl der Freistellungen). Allerdings befinden sich in 
der Gruppe ohne Freistellung auch 31,6  Prozent der Betriebsräte, die als 
„machtvolle Mitgestalter“ zu typisieren sind. Dies entspricht fast dem Anteil 
von 30,6 Prozent der Gremien mit drei und mehr Freistellungen, die eben-
falls unter diesen Typus fallen. Dieses Ressourcenpotenzial ist folglich nicht 
der alleinige Erklärungsfaktor.
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Ein Einblick in die Freistellungspraxis belegt, wie der Anteil von Freistellun-
gen, gemessen an allen Betriebsratsmandaten in Betrieben ab 200 Beschäftig-
ten, ansteigt.

Im Trendvergleich der Wahlperioden 2010 und 2014 wird aber auch der 
Nutzungsgrad von Voll- und Teilfreistellungen geprüft. Nach dieser Betrach-
tungsweise ergeben sich weitere Einblicke in die unterschiedliche Praxis der 
betrieblichen Freistellungsmodalitäten in ausgewählten gewerkschaftlichen 
Organisationsbereichen.

Der Überblick zu den durchschnittlichen Anteilen der Betriebsräte, die 
in den einzelnen Betrieben entweder freigestellt oder teilfreigestellt sind, 
zeigt, dass die Anteile Freigestellter in 2014 gegenüber 2010 gestiegen sind, 
wie z. B. auch ein Vergleich aus dem Organisationsbereich der IG Metall für 
alle identischen Betriebe dokumentiert. Dieser Trend gilt sowohl für die 
durchschnittlichen Anteile vollfreigestellter Betriebsräte als auch für die An-
teile teilfreigestellter Betriebsräte.

Eine Analyse der betrieblichen Praxis genutzter Freistellungspotenziale 
veranschaulicht darüber hinaus die Größenordnung, in der Freistellungen in 

Tabelle 18

Anteil von (Voll- und Teil-) Freistellungen in Betrieben über 200 Beschäftigten ge- 
messen an allen Mandaten in identischen Betrieben 2010 und 2014 (IG Metall, ver.di)

2010 2014

8,4 % 10,3 %

Anmerkung: N= 2.865
Quelle: eigene Darstellung

Tabelle 19

Durchschnittlicher Anteil der Freistellungen pro Betrieb in identischen Betrieben 
aller Betriebsgrößen 2010 und 2014 (IG Metall)

2010 2014

Freistellungen gesamt 4,6 % 5,5 %

Vollfreistellungen 3,5 % 4,1 %

Teilfreistellungen 1,1 % 1,4 %

Anmerkung: N=7.788
Quelle: eigene Darstellung
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Vollfreistellung umgesetzt werden. Tabelle 19 verdeutlicht den Anteil der re-
alisierten Freistellungen pro Betrieb im Organisationsbereich der IG Metall. 
Auskunft über die Ausschöpfung von Freistellungen gibt die sogenannte 
BISS-Studie (Hauser-Ditz/Hertwig/Pries 2008, S. 155 ff.). Nach dieser Be-
fragung von Betriebsräten zeigt sich, dass die Freistellungsregelungen für  
Betriebsräte in Betrieben mit mehr als 200 Beschäftigten nur in etwa zwei 
Dritteln der Fälle eingehalten werden und insbesondere, wie es überwiegend 
zu einer Unterausschöpfung der gesetzlichen Freistellungen kommt (28 % 
weniger Freigestellte, lediglich 9 % zusätzliche Freistellungen). Die (ausge-
handelte) Überausschöpfung des gesetzlichen Freistellungsanspruchs liegt in 
Großbetrieben (ab 500 Beschäftigten) mit 16 Prozent wesentlich höher als in 
Mittelbetrieben.

Das Ergebnis des Trendreports 2014 zur Freistellungsproblematik ist  
positiv zu bewerten, wenngleich mit Einschränkungen. Die erzielten Frei-
stellungen und die Teilfreistellungsoption von Betriebsräten können die  
Betriebsratsarbeit durchaus effektivieren. Dafür spricht ihr Nutzungsgrad. 
Dennoch sind besonders die kleineren und mittleren Betriebe diejenigen, in 
denen Recht und Faktizität voneinander abweichen können, wie andere Be-
triebsratsstudien belegen (ebd.)

3.5 Anwendung des vereinfachten Wahlverfahrens

„Wählen wird einfacher“  – so lautet die prägnante Überschrift nach einer 
Erstauswertung zu den Betriebsratswahlen 2014 (Böckler Impuls 2014, S. 5). 
Mit der Reform des Betriebsverfassungsgesetzes von 2001 wurde bekanntlich 
in kleineren Betrieben ein vereinfachtes Wahlverfahren nach dem Prinzip 
der Mehrheitswahl eingeführt. Darüber hinaus wurden die Fristen zwischen 
Einleitung und Durchführung der Wahl verkürzt. Dieses vereinfachte Wahl-
verfahren ist in Betrieben mit 5 bis 50 Beschäftigten obligatorisch und kann 
nach Vereinbarung zwischen Wahlvorstand und Arbeitgeber auch in Betrie-
ben mit 51 bis 100 Beschäftigten angewendet werden. Dieses „entbürokrati-
sierte“ Wahlverfahren soll die Gründung von Betriebsräten fördern, um die 
weiten mitbestimmungsfreien Zonen in Betrieben dieser Größenordnung zu 
schließen.

Das Erkenntnisinteresse des Trendreports richtet sich auch nach den Be-
triebsratswahlen 2014 daher wieder auf den allgemeinen Verbreitungsgrad 
des vereinfachten Wahlverfahrens und die rechtliche Umsetzung in Betrie-
ben bis 50 Arbeitnehmern. Insbesondere wird aber überprüft, wie oft dieser 
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Modus zur Durchführung von Betriebsratswahlen nach Vereinbarungen zwi-
schen Wahlvorstand und Arbeitgeber in Betrieben zwischen 51 und 100 Be-
schäftigten angewendet wird.

Der Blick auf ein Betriebssample mit Unternehmen aus allen Größen-
ordnungen, aber unterschiedlichen Gewerkschaften, verdeutlicht, dass der 
Verbreitungsgrad des vereinfachten Wahlverfahrens konstant geblieben ist. 
Er liegt für die Wahl 2014 bei 37,1 % (vgl. Tabelle 2).

Der Anteil der Betriebe bis 50 wahlberechtigte Arbeitnehmer, die das 
nor male Wahlverfahren durchführen, obwohl das vereinfachte Wahlverfah-
ren obligatorisch wäre, liegt auf einem konstant niedrigen Niveau. Das ver-
einfachte Wahlverfahren ist etabliert, denn nur noch wenige Betriebe mit bis 
zu 50 Beschäftigten greifen auf das normale Wahlverfahren zurück.

Tabelle 21

Anwendung des vereinfachten Wahlverfahrens mit 51 bis 100 Beschäftigten in 
identischen Betrieben 2010 und 20144

Gewerkschaften  2010 2014

IG Metall 65,9 % 66,0 %

IG BCE 42,9 % 44,3 %

gesamt 60,0 % 60,3 %

Anmerkung: N=2.208
Quelle: eigene Darstellung

4 Die Angaben weichen von der Querschnittstabelle 2 ab, weil sie sich ausschließlich auf die identi-
schen Betriebe 2010 und 2014 aus dem Organisationsbereich zweier Gewerkschaften beziehen.

Tabelle 20

Anwendung des normalen Wahlverfahrens bis 50 Beschäftigten in identischen 
Betrieben 2010 und 2014

Gewerkschaften  2010 2014

IG Metall 3,2 % 3,5 %

IG BCE 0,9 % 0,6 %

gesamt 2,6 % 2,9 %

Anmerkung: N=1.969
Quelle: eigene Darstellung
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Bemerkenswert ist aber vor allem die Anwendung des vereinfachten Wahl-
verfahrens in der Betriebsgrößenordnung von 51–100 Beschäftigten.

Die Sicht auf die betriebliche Praxis von Betriebsratswahlen in Betrieben 
dieser Größenordnung vermittelt somit die Bedeutung, die das vereinfachte 
Wahlverfahren inzwischen erlangt hat. Der Vergleich der Wahlen zu den Be-
triebsräten 2010 und 2014 belegt: Drei Fünftel der Betriebe, in denen dieses 
Wahlverfahren nicht obligatorisch ist, sondern auf der Grundlage von Ver-
einbarungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmervertretern eingesetzt 
werden kann, wendet mittlerweile das vereinfachte Wahlverfahren an. Das 
vereinfachte Wahlverfahren bleibt nach den Wahlen zu den Betriebsräten im 
Jahr 2014 daher ein Modell, das sich im Konsens zwischen Arbeitnehmerver-
tretern und Arbeitgebern auch in Betrieben dieser Größenordnung bewährt. 
Der vereinfachte Modus, Betriebsratswahlen unkomplizierter zu initiieren 
und unter Vermeidung langwieriger Gründungsprozesse zügig durchzu-
führen, wird von den betrieblichen Akteuren akzeptiert. 

Das vereinfachte Wahlverfahren gehört daher weiterhin zu den erfolgrei-
chen Neuerungen der letzten Betriebsverfassungsreform in 2001. Wenn das 
vereinfachte Wahlverfahren aber bereits in vielen Betrieben auch bis 100 Be-
schäftigten angewendet wird, spricht eigentlich nichts dagegen, dieses Wahl-
verfahren in Betrieben dieser Größenordnung zum gesetzlichen Standard zu 
machen.

3.6 Repräsentation von Frauen in den Betriebsratsgremien

Das Betriebsverfassungsgesetz setzt wichtige Impulse für eine stärkere Reprä-
sentation minoritärer Belegschaftsgruppen und damit auch von Frauen (vgl. 
§ 15 Abs. 2 BetrVG). Die geschlechtsspezifische Zusammensetzung der Beleg-
schaft muss sich auf dieser gesetzlichen Grundlage im Betriebsratsgremium 
wiederfinden, wenn dieses aus mindestens drei Mitgliedern besteht. Diese 
Vorschrift, die sogenannte „Minderheitengeschlechtsquote“ gehört zu den 
maßgeblichen Reformen des novellierten Betriebsverfassungsgesetzes aus 
dem Jahr 2001. Welche Spuren hinterlässt das Betriebsverfassungsgesetz im 
Sozialprofil der Betriebsräte?

Beginnen wir mit der Frage: Erleichtert die betriebsverfassungsrechtliche 
Quotierung Frauen den Zugang zu den Interessenvertretungen? Im All-
gemeinen belegt ein Trendvergleich 2010 und 2014 zunächst, dass sich der 
allgemeine Erfüllungsgrad der Minderheitenquote zwischen den Wahlperio-
den wenig verändert hat.
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Tabelle 22

Anteil der Betriebe ab 20 Beschäftigten mit Erfüllung der Geschlechterquote in 
identischen Betrieben 2010 und 2014 (IG Metall)

2010 2014

73,8 % 72,5 %

Anmerkung: N=7788
Quelle: eigene Darstellung

Am Beispiel der IG Metall zeigt sich: Die Erfüllung der Minderheitenquote 
ist in den Betrieben zwar um 1,3  Prozentpunkte gesunken, aber durchaus 
 stabil geblieben. Dreiviertel der Betriebsratsgremien erfüllt im Wahljahr 
2014 die Minderheitenquote (vgl. oben Tabelle 2). Schon eine ältere Auswer-
tung der WSI-Befragung von Betriebs- und Personalräten verweist auf die 
Gründe, warum die Minderheitenquote in einem Viertel der Betriebe nicht 
eingehalten wird: Entweder gab es keine Aufstellung von Vertretern des Min-
derheitengeschlechts, oder der Anteil von Frauen an den Beschäftigten war 
zu gering, manchmal fehlte allerdings auch das Interesse des Minderheiten-
geschlechts an der Betriebsratsarbeit (Klenner/Lindecke 2003, S. 178 f.).

Allerdings beeinflusst auch die Betriebsgröße und mit ihr die Größe des 
Betriebsrats (Zahl der Mandate) die Erfüllungsquote.

Tabelle 23

Erfüllung der Geschlechterquote nach Gremiengröße in identischen Betrieben 2010 
und 2014 (IG Metall, ver.di) 

Anzahl der Mandate 2010 2014

3 56 % 71 %

5 bis 9 79 % 74 %

11 bis 19 98 % 76 %

21 bis 29 94 % 77 %

über 31 96 % 72 %

gesamt 78 % 74 %

Anmerkung: N=8.771
Quelle: eigene Darstellung
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Die Daten belegen noch einmal das leichte Absinken der Erfüllungsquote im 
Jahr 2014 (vgl. Tabelle 23). Sie zeigen aber auch: In kleinen Gremien ist diese 
Quote gegenüber dem Jahr 2010 angestiegen, in größeren Gremien dagegen 
am stärksten gesunken. Allerdings sind die Ergebnisse an dieser Stelle mit 
Vorsicht zu genießen, da die erfasste Zahl sehr großer Betriebe mit entspre-
chend großen Gremien sehr klein ausfällt. Somit sind gerade in den beiden 
größten Kategorien starke Zufallsschwankungen möglich.

Wird das Blickfeld nun auf den Frauenanteil in den Betriebsräten gerich-
tet, zeigen die Wahlergebnisse aus den Wahlperioden 2010 und 2014, wie 
sich Frauen in den Betriebsratsgremien etabliert haben (vgl. Tabelle 24).

Der Frauenanteil bewegt sich in beiden Wahlperioden auf eine 30 Pro-
zent Marke zu. Die Längsschnittanalyse aus den identischen Betrieben doku-
mentiert damit eine Stabilität des Frauenanteils unter den Betriebsräten, der 
zunächst von einer durchaus soliden Repräsentanz weiblicher Mandatsträge-
rinnen zeugt. Die Präsenz weiblicher Betriebsratsmitglieder ist in den identi-
schen Betrieben bzw. ihren Betriebsratsgremien relativ konstant geblieben. 
Nach den Ergebnissen aus den beiden Wahlperioden hat somit das Ziel, die 
Repräsentanz von Frauen in den Betriebsratsgremien zu stützen, in der be-
trieblichen Praxis weiterhin Bestand. Das bleibt als Erstes festzuhalten. Die 
Wirkung des reformierten Betriebsverfassungsgesetzes könnte unter der Gen-
derperspektive aber seine Grenzen erreicht haben, da mit einem weiteren An-
stieg nicht zu rechnen ist, jedenfalls nicht unter der Quotierungsregelung 
und auch nicht mit Blick auf den Anteil von Frauen in der Belegschaft und 
ihrem Mandatsanteil. Dieser Trend bleibt als Zweites festzuhalten.

Im allgemeinen Trend entspricht der Frauenanteil unter den Beschäftig-
ten ihrem Anteil an Mandaten in den Betriebsräten (vgl. Tabelle 25). Dies be-
kräftigt auch der signifikante statistische Zusammenhang zwischen dem An-
teil von Frauen im Betriebsrat und in der Belegschaft, der die obige Tabelle 
mit einem Koeffizienten ausdrückt (vgl. Tabelle 26).

Tabelle 24

Durchschnittlicher Frauenanteil an Betriebsratsmandaten in identischen Betrieben 
2010 und 2014 (IG Metall, ver.di, NGG, IG BCE) 

2010 2014

28,7 % 28,9 %

Anmerkung: N=14.561
Quelle: eigene Darstellung
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An diesem Zusammenhang, welcher die Erfüllung der betriebsverfassungs-
rechtlichen Geschlechterquote wiedergibt, hat sich im Vergleich der beiden 
Wahlperioden nicht viel verändert. In Betrieben mit sehr hohem Frauenan-
teil wird darüber hinaus die Frauen- offenbar zu einer Männerquote, da dort 
die Repräsentanz von Frauen im Betriebsrat im Abgleich mit ihrem Anteil in 
der Belegschaft abnimmt. Tabelle 25 zeigt aber auch, dass in den Betrieben, in 
denen die Männer das Minderheitengeschlecht darstellen, die Männer im Be-
triebsrat sogar überrepräsentiert sind. Wenn Frauen dagegen in der Minder-
heit sind, existiert dieser Effekt nicht. Dieses Ergebnis zeigt, dass Schwierig-
keiten bei der Erfüllung der Geschlechterquote sich eher dann ergeben, 
wenn die Frauen in der Minderheit sind. Diese Überrepräsentanz der Män-
ner, wenn sie das Minderheitengeschlecht sind, deutet darauf hin, dass eine 
abstrakte Geschlechterquote auch nicht in allen Fällen das interessenver-
tretungspolitische Allheilmittel zur Frauenförderung ist.

Tabelle 25

Durchschnittlicher Anteil von Frauen in der Belegschaft und Mandatsanteil in 
identischen Betrieben 2010 und 2014 (IG Metall, NGG, IG BCE)

Frauen in der Belegschaft  2010 2014

unter 10 % 7,8 % 7,8 %

11 % bis 20 % 17,6 % 18,0 %

21 % bis 30 % 27,2 % 27,2 %

31 % bis 40 % 36,0 % 36,4 %

41 % bis 50 % 43,6 % 43,8 %

51 % bis 60 % 43,7 % 43,1 %

61 % bis 70 % 50,0 % 50,3 %

71 % bis 80 % 61,4 % 62,6 %

81 % bis 90 % 69,6 % 72,2 %

91 % bis 100 % 75,8 % 66,1 %

gesamt 24,2 % 27,3 %

Anmerkung: N=11.555
Quelle: eigene Darstellung
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Dennoch: In diesem Kontext hält auch eine andere Forschungsarbeit (im  
Bereich der Automobilindustrie) fest, dass es vor allem harte, verbindliche, 
gesetzliche Regelungen sind, die geholfen haben, den Handlungsraum Be-
triebsrat für weibliche Beschäftigte weiter zu öffnen und deren proportionale 
Repräsentation (Zugewinn an quantitativer Repräsentation) sicher zu stellen 
(Kurz 2010, S. 292 ff). Diese Studie hebt allerdings auch hervor, dass dagegen 
Frauen in den höheren Hierarchieebenen des Betriebsrates (Top-Ausschüsse, 
Vorsitz etc.) immer noch völlig unterrepräsentiert sind und infolge vorhan-
dene Kompetenzen und Potenziale eines wichtiger werdenden Belegschafts-
teils unausgeschöpft bleiben. Oder auch mit anderen Worten: „Die größte 
Baustelle der Gendergerechtigkeit ist und bleibt … der geringe Frauenanteil 
bei den Betriebsratsvorsitzenden … und stellvertretenden Vorsitzenden …“ 
(Molitor 2012).

Eine Betrachtung der Betriebsratswahlen aus der Genderperspektive soll-
te daher auch nach dem Einfluss weiblicher Betriebsratsmitglieder fragen. 
Wie weit konnten Frauen also den Vorsitz und seine Stellvertretung in den 
Betriebsräten besetzen?

Tabelle 26

Anteil von Frauen im Betriebsrat in identischen Betrieben 2010 und 2014  
(IG Metall, NGG, IG BCE)

  2010 2014

Anteil von Frauen in der Belegschaft 0,68*** 0,67***

Anmerkung: N=11.555, Koeffizienten signifikant auf dem ***0,1 %– bzw. **1 %-bzw. *5 %–Niveau
Quelle: eigene Darstellung

Tabelle 27

Anteil weiblicher Betriebsratsvorsitzender und Stellvertreter 2014

Gewerkschaften Vorsitzende Stellvertreter

IG Metall 13 % 13 %

ver.di 61 % 73 %

NGG 29 % –

Anmerkung: Die NGG hat nur Daten zu den Vorsitzenden zur Verfügung gestellt.
Quelle: eigene Darstellung
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Bereits im Trendreport 2010 konnte festgestellt werden, dass Frauen  
immer noch zu wenig in der „Führungsriege“ der Betriebsratsgremien ver-
treten sind (vgl. Greifenstein/Kißler/Lange 2010, S. 30). Wie die Querschnitt-
ergebnisse der Betriebsratswahl 2014 verdeutlichen, hat sich daran nicht viel 
geändert.

Die Wahlergebnisse 2014 zeigen (vgl. Tabelle 27): Frauen stellen deutlich 
weniger Betriebsratsvorsitzende als ihre männlichen Kollegen, erwartungsge-
mäß mit höherem Anteil im Organisationsbereich der Gewerkschaft ver.di. 
Vergleichbares gilt für den stellvertretenden Betriebsratsvorsitz. Die Betriebs-
ratsführung bleibt in der Regel also überwiegend eine Männerdomäne, aller-
dings mit Unterschieden in den gewerkschaftlichen Organisationsbereichen. 
Hier liegt demnach ein genderorientiertes Potenzial, das künftig besser aus-
zuschöpfen wäre – indem mehr Frauen auch in die Lenkung der Betriebsrats-
gremien gelangen, um ihre Repräsentationskraft zu stärken. Frauenförderung 
für die Betriebsräte sollte dabei insbesondere die Besetzung der vorsitzenden 
Positionen ins Blickfeld nehmen. Das Engagement von Frauen für die betrieb-
liche Interessenvertretungsarbeit ist also weiterhin zu fördern, auch unter 
dem Gesichtspunkt der sicher schwierigen Vereinbarkeit von Beruf, Familie 
und Betriebsratstätigkeit. Das belegen die Besetzung der Spitzenpositionen 
und der nahezu gleichbleibende Frauenanteil in den Betriebsräten. Beides 
deutet nach den Betriebsratswahlen 2014 nämlich auf keinen weiteren Um-
bruch in der genderspezifischen Zusammensetzung der Betriebsräte hin, son-
dern auf einen inzwischen stagnierenden Prozess der „Verweiblichung“ von 
Betriebsratsgremien. Der Einzug von Frauen in die Betriebsräte und die  
Besetzung der vorsitzenden Positionen könnte aber dazu beitragen, die Ar-
beitsinteressen von weiblichen Beschäftigten stärker zu berücksichtigen und 
strategisch umzusetzen. Wie Fallstudien zeigen, erfolgt diese Umsetzung von 
Geschlechterfragen immer noch zögerlich:

„Betriebliche Interessenvertretungen bilden … kein Gegengewicht 
gegenüber der konstatierten De-Thematisierung und Negation ge-
schlechtsspezifischer Ungleichheiten  … Eine proaktive Gleichstel-
lungspolitik wird nicht als zentrales Handlungsfeld empfunden, 
sondern rangiert im Hinblick auf den Stellenwert bzw. die symboli-
sche Bedeutung, die diesem Thema zugemessen wird, in den Gremi-
en insgesamt weit unten“ (Funder/Sproll 2015, S. 49).

Eine quantitativ und qualitativ gestärkte Repräsentation von Frauen in den 
Betriebsratsgremien ist zwar kein Garant für die strategische Umsetzung von 
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Geschlechterfragen im Rahmen einer proaktiven Interessenvertretungspoli-
tik, aber zumindest ein Ansatzpunkt, diese Thematik in der Betriebsratspoli-
tik durch politikfähige weibliche Mandatsträger nachhaltiger zu verankern.

3.7 Fluktuation und Altersstruktur

Die Analyse der Fluktuationsbewegungen in den Betriebsratsgremien und 
der Veränderung ihrer Altersstruktur verfolgt zwei Zielrichtungen. Ein Ge-
genstand dieser wahlstatistischen Prüfung sind die Verlaufsmuster von „Be-
triebsratskarrieren“, d. h. die Frage, wer wie lange ein Mandat im Betriebsrat 
wahrnimmt. Weiterhin ist nachzuvollziehen, ob die Betriebsratsgremien ge-
genüber früheren Wahlperioden sich verjüngen oder weiterhin altern. Aus 
diesen Befunden sind anschließend die qualitativen Folgen für die betrieb-
liche Interessenvertretungspolitik abzuleiten, denn der Blick auf die sozial-
strukturelle Zusammensetzung der Gremien erlaubt zentrale Rückschlüsse 
auf die Kontinuität bzw. Stabilität/Instabilität des Handlungs-, Wissens- und 
Erfahrungspotenzials von Betriebsratsgremien, um tragfähige Interessenver-
tretungsstrategien zu entwickeln und in der betrieblichen Praxis umzusetzen. 
Der Einblick liefert darüber hinaus eine Abschätzung, wie es um das Nach-
wuchspotenzial für die Betriebsräte bestellt ist.

Die Frage lautet zunächst: Wer bleibt in den Gremien? Die einfache Ant-
wort lautet: viele und sehr lange.

Die Befunde z. B. im Organisationsbereich der IG Metall zeigen: Jedes 
vierte Mitglied ist in der zweiten Amtszeit und über 39 Prozent befinden sich 
in der dritten Amtszeit. Die Mehrheit bzw. über drei Fünftel der Betriebsräte 

Tabelle 28

Amtszeiten der Betriebsratsmitglieder in identischen Betrieben 2010 und 2014

2010 2014

Amtszeit 1 34,4 % 35,6 %

Amtszeit 2 25,9 % 24,1 %

Amtszeit 3 39,6 % 39,3 %

Anmerkung: N=nnn
Quelle: eigene Darstellung
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verfügen also über längere interessenvertretungspolitische Erfahrungen, da 
sie über eine Amtsperiode hinaus (wieder-)gewählt werden, d. h. bereits in 
der zweiten oder dritten Amtszeit agieren. Es gelangt 2014 zwar durchaus ei-
niger „Nachwuchs“ in Höhe von rund 35 Prozent in die Gremien, d. h. von 
Betriebsräten, die in der ersten Amtszeit mitwirken. Festzuhalten bleibt aber: 
Im Allgemeinen ist eine Kontinuität in der Mandatsträgerschaft festzustellen. 
Daran hat sich auch im Vergleich mit der letzten Wahlperiode 2010 nicht 
viel geändert. Die steigende Professionalisierung, welche diese länger am-
tierenden Betriebsratsmitglieder erlangen, führt in Verbindung mit ihrer an-
erkannten Vertretungspolitik dazu, dass die Betriebsräte mehrfach wieder-
gewählt werden. Ihre Interessenvertretungspolitik hat sich aus Sicht der  
Beschäftigten bewährt. Das gewonnene Wissen dieser Mandatsträger und 
ihre Erfahrungen in der betrieblichen Interessenvertretung bewegen sie 
selbst offenbar auch dazu, ihre „Betriebsratskarriere“ fortzusetzen. Sie üben 
die Betriebsratstätigkeit quasi als Beruf aus.

Allerdings sind auch Unterschiede in Abhängigkeit von der Betriebs-
größe festzustellen (vgl. Tabelle 29).

Auf den ersten Blick gilt die Faustformel: Die Betriebsräte in Großbetrie-
ben weisen die längste Verweildauer in den Betriebsratsgremien auf. Je größer 
der Betrieb, umso eher verfestigt sich ein Trend zur „Konstanz des Mandats“ 
(Keller 2008, S. 15). Auf den zweiten Blick zeigt sich aber auch: Es existieren 
bei der Verweildauer im Betriebsrat auch Unterschiede zwischen den Be-
triebsgrößenklassen. In kleineren Unternehmen nehmen mehr Betriebsräte 
in den Gremien Platz, die sich in der ersten Amtszeit befinden. Dort ist die 
beschriebene Konstanz weniger ausgeprägt und die Fluktuation erhöht.

Ein weiterer Trend aus dem Vergleich der Betriebsratswahlen 2010 und 
2014 legt offen (vgl. Tabelle 30): Zur allgemeinen Kontinuität in der Man-
datsträgerschaft tragen vor allem ältere Betriebsratsmitglieder bei.

Das demografische Profil der Betriebsratsgremien verdeutlicht: Junge Be-
schäftigte werden zwar in die Betriebsräte gewählt. Ältere Mandatsträger im 
Alter von 46–59 Jahren und mehr stellen aber das Gros der Betriebsratsmit-
glieder, in 2014 mit erneut steigender Tendenz in diesem seit längerem an-
haltenden „Alterungsprozess“ von Betriebsratsgremien.

Somit bleibt nach den Betriebsratswahlen 2014 festzuhalten: Viele routi-
nierte, professionelle Betriebsräte bestimmen die betriebliche Mitbestim-
mungspraxis. Die „Verberuflichung der Betriebsratsarbeit“ durch mehrere 
Amtszeiten ist vor allem ein großbetriebliches Phänomen, zweifellos auch 
bedingt durch die höhere Komplexität der Interessenvertretungsarbeit in der 
betrieblichen Interessenaushandlungsarena von Großbetrieben. Viele Be-
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triebsratsgremien befinden sich darüber hinaus in einem Zyklus der Alte-
rung. Um den professionellen Standard nach dem Ausscheiden älterer und 
bewährter Betriebsratsmitglieder zu gewährleisten, gilt es daher, mehr junge 
Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen für die Betriebsratsarbeit zu gewin-
nen. Dies ist eine große Herausforderung, denn der Trend ist auch ambiva-
lent. Mit der steigenden Professionalisierung können die wachsenden und 
komplexen Aufgaben des Betriebsrats zwar zweifellos besser erfüllt werden. 
Im Betriebsrat sammelt sich erhebliches Expertenwissen an. Ambivalent ist 
dagegen: Je älter die Betriebsräte sind und je länger sie ihr Mandat wahrneh-
men, umso eher wird der „Berufsbetriebsrat“ zu ihrem Modell. Besonders die 
Freigestellten unter den älteren Betriebsräten erkennen in diesem Zusam-
menhang aber eine gewisse Alternativlosigkeit zur Betriebsratstätigkeit. Das 
heißt, je älter die Betriebsräte sind und je länger sie im Betriebsrat verbleiben, 
desto größer sind ihre Rückkehrängste an ihren Arbeitsplatz, den es in vielen 
Fällen infolge des Strukturwandels so nicht mehr gibt.

Nachzufragen ist aber ebenfalls: Warum stehen viele jüngere Beschäftigte 
nicht für eine Kandidatur im Betriebsrat zur Verfügung? Hierüber gibt z. B. 
eine qualitative Studie zum Sozialprofil der Betriebsräte Auskunft (Greifen-
stein/Kißler, 2014, S. 119. ff.). Eine Barriere bilden die prekären Arbeitsver-
hältnisse zahlreicher jüngerer Beschäftigter. Sie bieten keine hinreichende 
Perspektive, um für den Betriebsrat zu kandidieren. Ein Beispiel sind die zu-
nehmend befristeten Arbeitsverhältnisse. Diese Beschäftigten sind kaum für 
die Betriebsratsarbeit zu gewinnen. Ihre Arbeitsverhältnisse schüren Ängste, 

Tabelle 30

Alter der Betriebsräte nach Altersgruppe in identischen Betrieben 2010 und 2014 
(IG Metall, ver.di)

Altersgruppen 2010 2014

18 bis 30 Jahre 6,1 % 6,5 %

31 bis 45 Jahre 33,6 % 26,6 %

46 bis 59 Jahre 40,9 % 46,9 %

über 60 Jahre 2,5 % 3,7 %

keine Angabe 16,9 % 16,3 %

Anmerkung: N=10.794
Quelle: eigene Darstellung
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dass ein Engagement im Betriebsrat z. B. die Aussicht auf ein unbefristetes  
Arbeitsverhältnis versperren könnte. Eine weitere Barriere ist das Qualifi-
kations- und Karrierestreben Jüngerer. Die Betriebsratsarbeit kann die Work-
Life-Balance durchaus aus dem Lot bringen und zu Mehrfachbelastungen 
führen, die zu Lasten der beruflichen Perspektiven verbucht werden könn-
ten. Besonders die jüngere Generation von Beschäftigten ist in den Betrieben 
daher noch mehr unter der Zielsetzung anzusprechen, sie für die betriebliche 
Interessenvertretung zu interessieren und zu motivieren, ein Mandat im Be-
triebsrat anzustreben. Jüngeren Beschäftigten ist in diesem Zusammenhang 
vor allem zu vermitteln, dass Betriebsratstätigkeit und Berufslaufbahn nicht 
zwangsläufig kollidieren müssen, sondern dass fachliche und soziale Kompe-
tenzen, die im Rahmen der Betriebsratstätigkeit erlangt werden, auch das be-
rufliche Qualifikationsprofil erweitern (vgl. dazu auch Tietel/Hocke 2015).

Festzuhalten bleibt daher: Die Erhaltung erfolgreicher professioneller Be-
triebsratspolitik ist auch eine demografische Herausforderung. Im Fokus 
steht die Erhöhung des Anteils junger Betriebsratsmitglieder. Die Umsetzung 
dieses Ziels hätte einen weiteren Vorteil, nämlich auch eine passgenauere Ab-
bildung der Sozialstruktur der Belegschaften im Sozialprofil der Betriebsräte 
zu erreichen und damit deren soziale Präsentation zu verbessern.

3.8 Organisationsgrad der Mandatsträger und das Profil  
der Unorganisierten

Die Betriebsräte sind für die Gewerkschaften auf der betrieblichen Ebene  
ein zentraler strategischer Akteur in der Ausgestaltung der industriellen Be-
ziehungen. Diese Bedeutung der Betriebsräte wirft die Frage nach ihrem  
gewerkschaftlichen Organisationsgrad auf. Wie etablieren sich die DGB- 
Mitgliedsgewerkschaften nach der Wahl 2014 in den Betriebsräten bzw. wel-
chen Trend zeigt die „gewerkschaftspolitische“ Verfasstheit der Betriebs-
ratsgremien? Diese Frage kann in Ausschnitten bzw. gewerkschaftlichen  
Teilmengen des Samples beantwortet werden5

5 Fehlende Daten bzw. unterschiedliche Datenstrukturen, die von den Gewerkschaften zur Verfügung 
gestellt wurden, führen im Folgenden dazu, dass Gewerkschaften aus dem Panel fallen, z. B. die IG BAU 
wegen fehlender identischer Betriebe, die IG BCE aufgrund erheblicher Datenlücken oder die IG Metall 
mit einem Datensatz ohne eindeutige Trennung zwischen DGB-Gewerkschaften und anderen Organisati-
onen. Im Bereich der Unorganisierten hat z. B. die IG BAU auch keine Daten zu den unorganisierten Be-
triebsräten erhoben.
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Der Längsschnittvergleich zwischen den Wahlperioden 2010 und 2014 zeigt, 
wie verschiedene DGB-Mitgliedsgewerkschaften sich mit insgesamt fast zwei 
Drittel der Mandatssitze in den Betriebsräten behaupten. Eine tief greifende 
Veränderung im gewerkschaftlichen Organisationsgrad der Betriebsräte zei-
gen die Wahlergebnisse nicht. So halten sich diese von den DGB-Mitglieds-
gewerkschaften errungenen Mandate auf einem stabilen Niveau.

Und sie gibt es auch: die unorganisierten Betriebsräte. Im Vergleich zu 
den gewerkschaftlich organisierten Betriebsräten sind die unorganisierten 
Betriebsräte sozusagen die „Gewinner“. Dies gilt nicht für die konkurrieren-
den Gewerkschaften mit nur marginalen Mandatsanteilen, allerdings mit ge-
werkschaftsspezifischen Unterschieden.

Tabelle 31

Durchschnittlicher gewerkschaftlicher Organisationsgrad der Betriebsräte in 
identischen Betrieben 2010 und 2014

Gewerkschaften 2010 2014

ver.di 63,3 % 61,6 %

NGG 72,1 % 72,4 %

gesamt 65,6 % 64,4 %

Anmerkung: N=4.060
Quelle: eigene Darstellung

Tabelle 32

Durchschnittlicher Anteil konkurrierender Gewerkschaften/Organisationen in 
identischen Betrieben 2010 und 2014

Gewerkschaften 2010 2014

IG Metall 0,2 % 0,2 %

ver.di 3,9 % 5,1 %

gesamt 1,2 % 1,5 %

Anmerkung: Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass für ver.di unter der Kategorie „sonstige“ 
Gewerkschaften teilweise auch DGB-Gewerkschaften erfasst wurden. N=10.794
Quelle: eigene Darstellung
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Der Vergleich über zwei Perioden von Betriebsratswahlen (2010 und 2014) 
veranschaulicht dagegen, in welchem Ausmaß die Unorganisierten in die Be-
triebsratsbüros einzogen. Er zeigt auch, dass die „Unorganisierten“ bzw. ihr 
Mandatsanteil keine Neuerscheinung in den Betriebsratsgremien sind (vgl. 
Tabelle 33).

Der durchschnittliche Mandatsanteil der Unorganisierten liegt regelmä-
ßig über alle Gewerkschaften hinweg bei etwas über einem Viertel. Mit einer 
gewissen Schwankungsbreite zwischen den Gewerkschaften ist folglich jedes 
vierte Mitglied des Betriebsrats gewerkschaftlich nicht organisiert. Welche 
Folgerung ist daraus zu ziehen? Auch die unorganisierten Betriebsräte sind 
Repräsentanten einer Politikorientierung in den Belegschaften. Unorganisier-
te Mandatsträger, die die Interessen der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin-
nen vertreten, führen aber zu einer „gewerkschaftsferneren“ Interessenvertre-
tung. Das Wirken der Unorganisierten ist daher im Blickfeld zu behalten, 
denn die Kultur der Interessenvermittlung könnte sich durch gewerkschafts-
fernere Mandatsträger im Betriebsrat verändern.

Nach wie vor recht stark organisiert sind, wie am Beispiel der IG Metall 
deutlich wird, die Betriebsratsspitzen. Darunter steigen im Vergleich zwi-
schen den Wahlen 2010 und 2014 die Anteile unorganisierter Betriebsräte – 
nicht dramatisch, aber stetig.

Nimmt man die Gruppe Unorganisierter daher genauer ins Blickfeld, so 
wird deutlich, dass sich ihre Verteilung auf Betriebe verschiedener Größen-
ordnung unterscheidet, wie die folgende Klassifizierung der Betriebsgrößen 
belegt.

Tabelle 33

Durchschnittlicher Anteil der unorganisierten Betriebsratsmitglieder in identischen 
Betrieben 2010 und 2014

Gewerkschaften 2010 2014

IG Metall 25,8 26,7

Verdi 32,8 33,2

IG BCE 22,3 23,7

gesamt 26,7 27,6

Anmerkung: N=13.507
Quelle: eigene Darstellung
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Mit zunehmender Betriebsgröße steigt die durchschnittliche Anzahl der Un-
organisierten in den Betriebsräten. In größeren Gremien nehmen demnach 
ganz einfach mehr unorganisierte Mandatsträger Sitz und Stimme im Be-
triebsrat ein. In wie vielen Betrieben der einzelnen betrieblichen Größen-
klassen Unorganisierte ein Mandat in den Betriebsratsgremien im Jahr 2014 
im Vergleich zur vorausgegangenen Wahlperiode erhalten haben, zeigt die 
nachstehende Auswertung.

Zunächst ist wiederum festzuhalten, dass fast in allen Betriebsgrößenklassen 
der Anteil von Betrieben leicht zunimmt, in denen unorganisierte Betriebs-
ratsmitglieder anzutreffen sind (vgl. Tabelle 35). Die prozen t uale Verteilung 
steigt mit der betrieblichen Größenordnung bis 200 Beschäftigte. Besonders 
verbreitet sind die unorganisierten Betriebsratsmitglieder in Betrieben der 
Größenklasse zwischen 51 und 200 Beschäftigten. Danach fällt der Anteil der 
Betriebe mit unorganisierten Betriebsratsmitgliedern wieder etwas ab.

Wirft man einen erweiterten Blick auf das Vorkommen Unorganisierter, 
so zeigt sich zudem Folgendes: Es gibt auch mehr Betriebe in Ostdeutschland, 
in denen unorganisierte Betriebsratsmitglieder ein Mandat im Betriebsrats-
gremium behaupten. Auch der Standortfaktor, d. h. ost-westdeutsche Unter-
schiede entscheiden über ihre Präsenz in den Betriebsräten, wenngleich nur 
in eher geringer Größenordnung.

Tabelle 34

Durchschnittliche Anzahl unorganisierter Betriebsratsmitglieder nach Betriebsgröße 
in identischen Betrieben 2010 und 2014 (IG Metall, IG BCE)

Anzahl der Beschäftigten 2010 2014

5–20 Beschäftigte 0,16 % 0,22 %

21–50 Beschäftigte 0,84 % 0,94 %

51–100 Beschäftigte 1,54 % 1,66 %

101–200 Beschäftigte 1,97 % 2,01 %

201–1.000 Beschäftigte 1,97 % 2,03 %

mehr als 1.000 Beschäftigte 2,42 % 2,53 %

gesamt 1,67 % 1,74 %

Anmerkung: N=10.501
Quelle: eigene Darstellung
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Der Sache entsprechend beeinflusst auch die Frage nach der Durchführung 
einer Personen- oder Listenwahl den Anteil der Betriebe mit Unorganisier-
ten, die dort im Rahmen einer Listenwahl antreten (vgl. Tabelle 37). Das Ver-
fahren der Listenwahl tangiert demzufolge erwartungsgemäß ebenfalls die 
gewerkschaftspolitische Verfasstheit der Betriebsratsgremien in dem Sinne, 
dass mehr Unorganisierte in die Gremien Einzug halten.

Eine weitere Fragestellung ist, wie sozialstrukturelle Merkmale der Beleg-
schaften und institutionelle Gremienstrukturen das Vorkommen unorgani-

Tabelle 35

Anteil der Betriebe und ihrer Betriebsratsgremien mit unorganisierten Betriebs- 
ratsmitgliedern nach Betriebsgröße in identischen Betrieben 2010 und 2014  
(IG Metall, IG BCE)

Anzahl der Beschäftigten 2010 2014

5–20 Beschäftigte 13,9 % 17,8 %

21–50 Beschäftigte 52,0 % 55,4 %

51–100 Beschäftigte 66,8 % 68,7 %

101–200 Beschäftigte 67,7 % 66,9 %

201–1.000 Beschäftigte 58,1 % 59,6 %

mehr als 1.000 Beschäftigte 50,0 % 54,4 %

gesamt 59,0 % 60,4 %

Anmerkung: N=10.491
Quelle: eigene Darstellung

Tabelle 36

Anteil der Betriebe mit unorganisierten Betriebsratsmitgliedern nach Standort in 
identischen Betrieben 2010 und 2014 (ver.di)

  2010 2014

Westdeutschland 68,0 % 66,6 %

Ostdeutschland 74,5 % 73,3 %

Quelle: eigene Darstellung
Anmerkung: N=3.006
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sierter Betriebsräte beeinflussen. Der folgende Überblick veranschaulicht die 
Stärke, wie bestimmte Merkmalsausprägungen das Auftreten unorganisierter 
Betriebsräte beeinflussen (vgl. Tabelle 38).

Ein signifikanter Zusammenhang zeigt sich zwischen den Variablen 
Frauenanteil in der Belegschaft und dem Vorkommen unorganisierter Man-
datsträger in den Betriebsräten. Dieser Befund deckt sich mit anderen Unter-
suchungen, die ebenfalls belegen: „Steigen die Anteile von weiblichen Beleg-
schaftsangehörigen  …, sinkt der Organisationsgrad in den Betriebsräten“ 
(Stettes 2011, S. 13). Auch der Anteil weiblicher Betriebsräte korrespondiert 
mit dem Anteil von unorganisierten Betriebsräten in den Gremien. Dieses 

Tabelle 37

Anteil der Betriebe mit unorganisierten Betriebsratsmitgliedern nach Personen- und 
Listenwahl in identischen Betrieben 2010 und 2014 (IG Metall, ver.di, IG BCE)

  2010 2014

Listenwahl 71,1 % 70,6 %

Personenwahl 58,1 % 59,6 %

Anmerkung: N=3.006
Quelle: eigene Darstellung

Tabelle 38

Anteil unorganisierter Betriebsräte in identischen Betrieben 2010 und 2014

  2010 2014

Anteil von Frauen in der Belegschaft 
(IG Metall, IG BCE)

0,17*** 0,16***

Anteil weiblicher Betriebsräte (IG Me-
tall, ver.di, IG BCE)

0,15*** 0,14***

Anteil wahlberechtigter Leiharbeitneh-
mer (IG Metall)

nicht  
signifikant

–0,03*

Anteil erstmalig gewählter Betriebsräte 
(IG Metall, ver.di, IG BCE)

0,03* –0,08***

Anmerkung: N=10.492 (max)/5.719 (min). Koeffizienten signifikant auf dem ***0,1 %– bzw. **1 %– bzw. 
*5 %–Niveau.
Quelle: eigene Darstellung
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Ergebnis ist ein wichtiger Hinweis darauf, dass gewerkschaftliche Organisati-
onsstrategien besonders auch weibliche Beschäftigte und weibliche Mandats-
träger im Blickfeld behalten sollten, auch unter der, durchaus immer noch 
aktuellen, genderpolitischen Anforderung, mehr Frauen für die Interessen-
vertretungen in den Betrieben zu gewinnen (vgl. Kapitel  3.6). Dagegen ergibt 
der obige Befund keine statistisch nachweisbaren, signifikanten Hinweise für 
die Annahme, dass die Anteile von wahlberechtigten (gewerkschaftsferneren) 
Leiharbeitnehmern das Vorkommen Unorganisierter beeinflussen würde. 
Vergleichbares gilt für diejenigen Betriebsräte, die erstmalig ein Mandat im 
Betriebsrat wahrnehmen, da sie bekanntlich in vielen Fällen unmittelbar 
nach ihrer Wahl in eine Gewerkschaft eintreten.

Welches abschließende Fazit kann nach den vorliegenden Ergebnissen 
zur gewerkschaftspolitischen Verfasstheit der Betriebsratsgremien gezogen 
werden? Die Unorganisierten sind in vielen Betriebsratsgremien aktive inter-
essenvertretungspolitische Akteure geworden. Diese Entwicklung konnte 
auch in den früheren Wahlperioden beobachtet werden und wird durch die-
sen Trendreport erneut bestätigt. Die Unorganisierten stellen die Gewerk-
schaften deshalb auch nach den Betriebsratswahlen 2014 vor die Herausfor-
derung, neue Mitglieder unter den Betriebsräten und in den Belegschaften 
für sich zu gewinnen, um gewerkschaftsfernere Betriebsratsgremien, aber 
auch Belegschaftssegmente stärker mit den Gewerkschaften und ihrer Be-
triebspolitik zu vernetzen.

3.9 Betriebsratsneugründungen

In den einleitenden Anmerkungen zu diesem Trendreport ist bereits der 
prinzipiell zu geringe Verbreitungsgrad von Betriebsräten beschrieben wor-
den. Das Profil neu gegründeter Betriebsräte ist daher von besonderem In-
teresse, d. h. die Fragestellung, unter welchen Voraussetzungen sie gegründet 
werden und wer in diesen Gremien im Vergleich zu länger existierenden  
Betriebsräten agiert. Erste Auskünfte über dieses Erkenntnisinteresse gibt 
auch die empirische Mitbestimmungsforschung, die sich verstärkt dieser 
Thematik widmet.

Nicht umsonst richten einschlägige Studien z. B. das Blickfeld auf die  
Betriebsräte in kleineren und mittleren Unternehmen und ihre dortige 
Unter repräsentanz bzw. unzureichende Verbreitung. So kommen auch 
Schlömer-Laufen/Kay (2012, S. 103 ff.) zu dem Ergebnis, dass die zu geringe 
Verbreitung der betrieblichen Mitbestimmung vor allem auf ihren geringen 
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Deckungsgrad in mittelständischen Unternehmen zurückzuführen ist. Die 
Gründe, warum eine Betriebsratsgründung in Betrieben dieser Größenord-
nung ausbleibt, sind vielschichtig: Zufriedenheit mit der Beteiligungssituati-
on, Bevorzugung einer individuellen Selbstvertretung, Angst vor negativen 
Konsequenzen für die Arbeitskarriere etc. sind nur einige Motive, die eine 
Einrichtung von Betriebsräten behindern. Dort, wo aber Betriebsräte neu  
gegründet werden, sind die Auslöser für diese Initiative vor allem Konflikte 
zwischen Belegschaft und Geschäftsführung, wirtschaftliche Krisen oder  
starke strukturelle Veränderungen der Betriebe. Die Studie kommt darüber 
hinaus zu dem Ergebnis, dass mit Blick auf das Sozialprofil der Belegschaften, 
die Betriebsräte gründen, eine Gewerkschaftsmitgliedschaft sowie ein höhe-
res Alter der Beschäftigten deren Bereitschaft begünstigt, sich für die Grün-
dung eines Betriebsrats einzusetzen.

Auch eine neuere Untersuchung von Artus/Röbenack/Kraetsch (2014) er-
kundet (in 79 Fällen) die Gründungsmotive und zeigt, dass es durchaus Jahre 
dauern kann, bis die Aktivisten bzw. Initiatoren, die bereit sind, ihr Vor-
haben zur Gründung eines Betriebsrats umzusetzen, die Interessen der Beleg-
schaft bündeln, Rückhalt organisieren und eine aktive und glaubwürdige  

Abbildung 1

Neugründungen in Prozent nach Betriebsgröße 2014 (IG Metall)

Quelle: eigene Darstellung
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Repräsentationsbeziehung zur Belegschaft herstellen. Wenn die Betriebsrats-
gründung, dann meist mit gewerkschaftlicher Unterstützung, gelingt, folgt 
anschließend ein mühsamer Prozess der Rollenfindung und Professionalisie-
rung der Betriebsratsarbeit mit oft hohen Erwartungen der Belegschaft, aber 
begrenzten Ressourcen der Betriebsratsmitglieder, so die Forscher/-innen.

Im Folgenden soll daher im Spiegel solcher Forschungsergebnisse und Be-
standsaufnahmen zum Verbreitungsgrad von Betriebsräten überprüft werden, 
in Betrieben welcher Größenordnung Neugründungen von Betriebsräten 
nach der Betriebsratswahl 2014 stattgefunden haben und wie sich die Wahlbe-
teiligung sowie insbesondere das Sozialprofil der neu gewählten Betriebsrats-
gremien von länger bestehenden Gremien unterscheiden. Unter dieser Ziel-
setzung wird ein Sample von 860 Betrieben der IG Metall analysiert, in denen 
Neugründungen von Betriebsräten identifiziert werden konnten.

Der Blick auf die Betriebsgrößenordnung belegt, dass die Neugründungen 
von Betriebsratsgremien überwiegend in kleineren bis mittleren Betrieben 
stattfinden (vgl. Abbildung 1). Größere Betriebe gehören eben nicht zu den 
„mitbestimmungsfreien Zonen“, sondern verfügen bereits überwiegend über 
Betriebsräte. Nur knapp 17 Prozent der Betriebe, in denen Neugründungen 
voll zogen wurden, haben mehr als 200 Beschäftigte (vgl. Tabelle 50). Dies ist 
sicher ein positives Signal für den Deckungsgrad von Betriebsräten in diesem 
Segment kleinerer Unternehmen. Diesen Trend bestätigt das Ergebnis zu den 
neugegründeten Betriebsräten im Wahljahr 2014.

Entsprechend der bereits vorgestellten Trendexploration von 2010 und 
2014 aus den identischen Betrieben mit länger bestehenden Betriebsrats-
gremien nimmt allerdings sowohl die allgemeine wie auch die durchschnitt-
liche betriebliche Wahlbeteiligung bei den im Jahr 2014 neugegründeten  
Betriebsräten mit zunehmender Betriebsgröße ab. Die Daten zeigen wieder-
um: Je größer ein Betrieb ist, umso geringer ist die Beteiligung der Beleg-
schaft an den Betriebsratswahlen (vgl. Tabelle 39).

Die Daten zeigen aber auch: In Betrieben mit Betriebsratsneugründun-
gen ist die Wahlbeteiligung relativ hoch. Diese ausgeprägte Bereitschaft der 
Beschäftigten, im Fall der Neugründung eines Betriebsrats auch an seiner 
Wahl teilzunehmen, ist sicher auch ein Ausdruck der Interessenlagen einer 
Belegschaft in vormals betriebsratslosen Unternehmen, eine rechtlich abge-
sicherte betriebliche Interessenvertretung einzurichten. Die betriebliche Vor-
geschichte, die eine Gründung von Betriebsräten bewirkt, dürfte aber zu  
einer ebenso hohen Erwartungshaltung an die neuen Betriebsratsmitglieder 
führen, die in dieser neuen Interessenaushandlungsarena ihre rechtliche und 
soziale Bewährungsprobe noch bestehen müssen.
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Als nächstes stellt sich die Frage, wie sich das Sozialprofil der neu gegründe-
ten Betriebsratsgremien bei einigen ausgewählten Indikatoren im Vergleich 
zu bestehenden Betriebsräten unterscheidet. Dieser Vergleich zeigt zunächst, 
dass der Frauenanteil im Betriebsrat nur in geringen Nuancen von demjeni-
gen in länger bestehenden Betriebsratsgremien abweicht (vgl. Abbildung 2).

Auch in der Belegschaft ist der Frauenanteil zwischen Neugründungen 
und länger bestehenden Betriebsräten vergleichbar (vgl. Tabelle  51). Der 
Frauenanteil in der Belegschaft entspricht in beiden Fällen etwa dem Frauen-
anteil im Betriebsrat. Grundlegende genderspezifische Merkmale weisen die 
neuen Betriebsratsgremien folglich nicht auf. In diesem quantitativen Sinne 
sind weibliche Beschäftigte demnach proportional auch in den neu gegrün-
deten Betriebsräten repräsentiert, wozu sicherlich die Beachtung der Minder- 
heitengeschlechtsquote, besonders auch im Zuge der erstmaligen Einrich-
tung von Betriebsratsgremien, eine unterstützende Wirkung zeigt, um die 
Vorschriften des BetrVG bei der noch ungeübten Einrichtung eines Betriebs-
rats aus reichend zu beachten. Wenngleich mit der Initiative zur Gründung 
einer betrieblichen Interessenvertretung Neuland betreten wird, greift folg-
lich diese rechtlich abgesicherte Förderung und Repräsentation von Minder-
heiten.

Ähnlich verhält es sich beim Organisationsgrad der Betriebsratsmit-
glieder. Allerdings sind die erstmalig gegründeten etwas höher gewerkschaft-

Tabelle 39

Wahlbeteiligung nach Betriebsgröße in Neugründungen (IG Metall)

Betriebsgröße
allgemeine  

Wahlbeteiligung
Ø Wahlbeteiligung

5 bis 20 91,8 % 92,2 %

21 bis 50 86,7 % 87,3 %

51 bis 100 83,0 % 83,1 %

101 bis 200 78,4 % 79,0 %

201 bis 1.000 69,8 % 70,5 %

über 1.000 60,9 % 65,9 %

gesamt 72,7 % 82,0 %

Anmerkung: N= 860
Quelle: eigene Darstellung
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lich organisiert als die länger bestehenden Betriebsratsgremien, dafür aber 
auch mit einem höheren Anteil von unorganisierten Betriebsratsmitgliedern, 
jedenfalls im Bereich des durchschnittlichen Anteils von unorganisierten Be-
triebsräten in den Gremien (vgl. Tabelle 40).

An der Spitze der neu gegründeten Betriebsräte stehen mit knapp drei 
Vierteln gewerkschaftlich organisierte Betriebsratsvorsitzende. Ihr Organisa-
tionsgrad ist sicherlich auch ein Indiz dafür, dass die Neugründungen von 
Betriebsräten zumeist gewerkschaftlich unterstützt werden.

Die Betriebsratsvorsitzenden weisen in diesem Zusammenhang aber  
einen deutlich höheren gewerkschaftlichen Organisationsgrad auf als ihr 
Stellvertreter, von denen Einige im Rahmen ihrer Interessenvertretungs-
arbeit noch für die Gewerkschaften gewonnen werden sollten. Dennoch 
bleibt eine Feststellung: Die neu gegründeten Betriebsräte sind nach diesen 
Ergebnissen keineswegs gewerkschaftsfreie Zonen, sondern verfügen zu-
mindest mit Blick auf den gewerkschaftlichen Organisationsgrad der Man-
datsträger durchaus über ausgebaute personelle Verbindungen zur Gewerk-
schaft. 

Das demografische Profil der neu gegründeten Betriebsratsgremien 
weicht von den länger bestehenden Betriebsräten ab. In den neu gegründe-

Abbildung 2

Frauenanteil im Betriebsrat in Prozent bei den Neugründungen und länger bestehenden  
Betriebsräten aus identischen Betrieben 2010 und 2014 (IG Metall)

Quelle: eigene Darstellung
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ten Betriebsräten agiert eine etwas jüngere Generation von Betriebsrats-
mitgliedern (vgl. Tabelle 52). 

In den identischen Betrieben sind die Betriebsräte im Vergleich zu den 
neu gegründeten Gremien im Allgemeinen etwas älter, d. h. mit höheren 
prozentualen Anteilen in der Altersgruppe der 46–59jährigen Mandatsträger 
(vgl. Abbildung 3). Daraus folgt: Der allgemeinen Überalterung der Betriebs-
räte wirken die Neugründungen entgegen.  6 7

6 Als organisiert gelten an dieser Stelle die Mitglieder der eigenen Gewerkschaft (IG Metall).
7 Als organisiert gelten an dieser Stelle die Vorsitzenden und Stellvertreter der eigenen Gewerkschaft 
(IG Metall).

Tabelle 41

Gewerkschaftlich organisierte Vorsitzende und Stellvertreter 2014 (IG Metall)7

Vorsitzende Stellvertreter

71 % 53 %

Anmerkung: N=860
Quelle: eigene Darstellung

Tabelle 40

Organisationsgrad und durchschnittlicher Anteil der unorganisierten Betriebsräte 
(IG Metall)

Neugründungen 2010 2014

Organisationsgrad der  
Betriebsratsmitglieder6 53,9 % 76,8 % 76,6 %

Anteil unorganisierter  
Betriebsräte

44,8 % 22,2 % 22,5 %

Anmerkung: N=860/N=6744
Quelle: eigene Darstellung
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Abbildung 3

Altersstruktur der Betriebsratsmitglieder in Neugründungen und länger  
bestehenden Betriebsräten in identischen Betrieben 2010 und 2014 (IG Metall)

Quelle: eigene Darstellung
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Nach der Wahl ist immer auch schon vor der nächsten Wahl. Das gilt nicht 
nur im politischen Raum, sondern auch mit Blick auf künftige Betriebs-
ratswahlen. Die Befunde aus dem Trendreport Betriebsratswahlen 2014 zei-
gen auf den Punkt gebracht verschiedene Anhaltspunkte, die aufzugreifen 
wären.

4.1 Trendreport Betriebsratswahlen 2014: die wichtigsten  
Folgerungen

 –  Betriebsverfassungsrechtliche Weiterentwicklungen sind eine wichtige 
Voraussetzung, um die betriebliche Mitbestimmung zu stärken. Das be-
legt die Bedeutung, die das vereinfachte Wahlverfahren erlangt hat. Die 
Akzeptanz ist hoch, denn immer mehr Arbeitgeber stimmen der Durch-
führung dieses Wahlverfahren zu. Daher macht eine Initiative Sinn, die-
ses Wahlverfahren in der nächsten Betriebsgrößenklasse gesetzlich ver-
bindlich zu machen.

 –  Die Wahlbeteiligung legitimiert die Repräsentationsaufgaben der Be-
triebsräte. Sie ist hoch bzw. solide, wenngleich mit leichten Abstrichen 
gegenüber der Betriebsratswahl 2010 und mit latent niedrigerer Wahl-
beteiligung in Großbetrieben. Besonders dort ist die klassische Informati-
onspolitik des Betriebsrats zu überprüfen und zwar im Sinne neuer bzw. 
erweiterter Kontaktkanäle, Kommunikationsformen sowie direkter Be-
teiligung der Beschäftigten an der Entwicklung der Interessenvertre-
tungspolitik. Die Wählermobilisierung bleibt also eine wichtige Aufgabe, 
um den Rückhalt der Betriebsräte in den Belegschaften und die Absiche-
rung ihrer Repräsentationsaufgaben zu stärken.

 –  Eine steigende Zahl wahlberechtigter Leiharbeitnehmer hat die Basis der 
Wahlberechtigten im Jahr 2014 erneut verbreitert. Es wäre eine Aufgabe 
der Forschung, im Rahmen einer repräsentativen (Zusatz-) Erhebung 
nachzuzeichnen, wie sich die neue Rechtsprechung zur „in der Regel be-
schäftigten“ Leiharbeitnehmern und zur Betriebsratsgröße inzwischen 
auf die personellen Kapazitäten der betrieblichen Interessenvertretungen 
auswirkt. Auf jeden Fall sind die Betriebsräte aber gefordert, die Interes-
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sen von Leiharbeitnehmern in ihre Repräsentationspolitik zu integrieren 
und unterschiedliche Interessenlagen von Rand- und Stammbelegschaft 
auszubalancieren, deren Abgrenzungen häufig verschwimmen.

 –  Der gewerkschaftliche Organisationsgrad der Betriebsräte sollte gestei-
gert werden, da gewerkschaftlich organisierte Betriebsräte für die Ge-
werkschaften und ihre Politik stehen, für sie werben und neue Mitglieder 
erschließen. Dadurch können nicht nur die gewerkschaftsferneren Mili-
eus in den Belegschaften besser erreicht werden, sondern auch die politi-
sche Verfasstheit der Betriebsratsgremien im Sinne einer Stärkung ihrer 
gewerkschaftlichen Grundlagen verändert werden.

 –  Es gibt zwar mehr Frauen in den Betriebsratsgremien und ihre Repräsen-
tanz entspricht durchaus ihrem Anteil unter den Beschäftigten in den  
Betrieben. Ihre Präsenz ist genderstrategisch dennoch ausbaufähig. Ihr 
Einfluss, d. h. die „weibliche“ Repräsentationskraft in den Betriebsrats-
gremien, wäre unter der Perspektive einer verstärkten weiblichen Füh-
rung von Betriebsräten zu erhöhen.

 –  Eine durchgängige Erhöhung des Anteils junger Betriebsratsmitglieder 
ist abzusichern, nicht nur, um die Sozialstruktur der Belegschaften hin-
reichend abzubilden. Vielmehr geht es auch darum, die Betriebsrats-
gremien auf den bevorstehenden Generationswechsel vorzubereiten,  
besonders im Spiegel ihrer Professionalisierung auf der Grundlage einer 
langjährigen Mandatskonstanz mit entsprechender Anhäufung von Wis-
sen und Erfahrung der Mandatsträger. Vonnöten ist daher eine „ver-
jüngende“ Demografiestrategie für die Betriebsratsgremien

Vor allem mit den drei letztgenannten Anforderungen ist aber zudem eine 
besondere Hausforderung unter der Perspektive künftiger Wahlen zu den  
Betriebsräten angesprochen: die Förderung von Nachwuchs für die Betriebs-
räte.

4.2 Der Blick nach vorn: Nachwuchsförderung für den  
Betriebsrat in unterschiedlichen Facetten

Die Nachwuchsförderung ist eine Aufgabe, die Betriebsratsgremien nicht 
vernachlässigen dürfen, und zwar unter verschiedenen Blickwinkeln: der 
Alters struktur der Betriebsräte, den Fluktuationsbewegungen unter den Be-
triebsratsmitgliedern, ihrer Genderstruktur und der Präsenz von Unorgani-
sierten in den Gremien. Aus den Ergebnissen der Betriebsratswahlen 2014 
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können nämlich unterschiedliche Aufgabenstellungen zur Nachwuchsför-
derung abgeleitet werden (vgl. auch Greifenstein 2014).

4.3 Vorbereitung und Unterstützung eines Generationswechsels 
in den Betriebsräten

Die Fluktuationsbewegungen in den Gremien und die Altersstruktur der Be-
triebsräte haben gezeigt, dass zwar viele mitbestimmungserfahrene, aber älte-
re Mandatsträger in den Gremien agieren. In einem Balanceakt zwischen der 
Erhaltung erfolgreicher Betriebsratspolitik und ihrer Stärkung durch jüngere 
Betriebsratsmitglieder liegt demnach eine demografische Herausforderung 
zur Nachwuchsförderung. Die Mandatsträger sind daher mit Blick auf die  
Betriebsratswahlen 2018 in der Verantwortung, nicht nur die Weichen für ei-
nen Wissens- und Kompetenztransfer zur jüngeren Generation (Stichwort: 
Wissensmanagement) einzuleiten, um die Güte der Mitbestimmung auch 
nach ihrem Ausscheiden aufrechtzuerhalten, sondern auch Jüngere für die 
Betriebsratsarbeit zu interessieren.

Wie kann also mehr Nachwuchs aus dem Reservoir jüngerer Belegschafts-
mitglieder gewonnen werden? Darüber gibt eine Studie zum Sozialprofil und 
Selbstverständnis der Betriebsräte Auskunft (Greifenstein/Kißler 2014). Un-
ter den jüngeren Belegschaftsmitgliedern sind nicht nur die prekär Beschäf-
tigten, sondern auch die unbefristet beschäftigten Höherqualifizierten nur 
bedingt für die Betriebsratsarbeit zu gewinnen. Dies ist zwar bekannt. Darü-
ber hinaus unterscheiden sich aber vor allem die Perspektiven, die ältere und 
jüngere Betriebsratsmitglieder mit einer „Betriebsratslaufbahn“ verbinden. Je 
älter die Betriebsräte sind und je länger sie ihr Mandat wahrnehmen, umso 
eher wird der „Berufsbetriebsrat“ zu ihrem Modell. Jüngere Betriebsratsmit-
glieder setzen dagegen vor allem auf ein paralleles Karrierekonzept in Beruf 
und Betriebsrat. Das vorherrschende Konzept der Jüngeren ist der „Lebens-
abschnittsbetriebsrat“ (Kotthoff 2012). Das bedeutet: Die Jüngeren wollen 
sich situativ zwischen ihrem Beruf und der Tätigkeit im Betriebsrat entschei-
den. Hier stellt sich die Anforderung, eine Balance zwischen dem Modell: 
einmal Betriebsrat, immer Betriebsrat, also dem Berufsbetriebsrat und dem 
Konzept Jüngerer, dem Lebensabschnittsbetriebsrat, zu fördern. Auch ein 
steigender Professionalisierungsgrad, mit dem wachsende und komplexe 
Aufgaben erfüllt werden müssen, sollte nicht dazu verführen, dass Betriebs-
räte zu Closed-Shops mit Betriebsräten „im besten Alter“ werden, die zudem 
im Zuge der erheblichen Veränderungen in der Arbeitswelt nicht mehr an 
„ihre Werkbank“ zurückkehren können und wollen. Das Ziel sollte eine ge-
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sunde Mixtur aus erfahrenen und jungen Betriebsräten sein, die sich in der 
Betriebsratspolitik ergänzen.

4.4 Nachwuchsförderung bleibt auch Frauenförderung

Wenn man über eine solche gesunde Mixtur nachdenkt, ist aus guten Grün-
den auch das Problemfeld der Nachwuchsförderung von Frauen in den Be-
triebsräten anzusprechen. Nachwuchsförderung sollte auch Frauenförderung 
sein. Frauen haben sich in den Betriebsratsgremien etabliert und der Frauen-
anteil in den Betriebsratsgremien entspricht zumeist ihrem Anteil in der Be-
legschaft. Der reine Proporz sollte aber keineswegs die Entwicklung und Um-
setzung genderpolitischer Strategien zur Veränderung des Sozialprofils von 
Betriebsratsgremien verhindern. So spricht nichts dagegen, Nachwuchsförde-
rung auch als Ziel zu verstehen, noch mehr Frauen für die Betriebsratsarbeit 
zu gewinnen, die dann ihren weiblichen Politikstil in die Gremien einbrin-
gen und im übrigen auch als erfolgreiche Betriebsrätinnen mehr Frauen mo-
tivieren könnten, im Rahmen von Betriebsratswahlen ihr Votum (Stichwort: 
Stärkung der weiblichen Wahlbeteiligung) abzugeben. Maßgeblich ist aber 
eben nicht nur der allgemeine Anteil weiblicher Betriebsratsmitglieder. 
Wenn weibliche Mandatsträger in den Spitzen der Betriebsratsgremien mit 
geringeren Anteilen vertreten sind, fehlen ihnen wichtige Ressourcen, um 
ihre Politikfähigkeit zu erhöhen. Mit anderen Worten: Mehr Frauen in der 
Führung von Betriebsratsgremien könnten ihre genderorientierte Repräsen-
tationskraft in den Betriebsräten stärken und zur manchmal vernachlässigten 
Entwicklung und Umsetzung einer Gleichstellungs- bzw. Geschlechterpoli-
tik durch die betrieblichen Interessenvertretungen beitragen. Trotz bzw.  
neben der erfolgreichen betriebsverfassungsrechtlichen Quotierung sollte 
aus diesen Gründen eine genderorientierte Strategie sowohl bei der Nach-
wuchsförderung als auch bei der Besetzung der vorsitzenden Positionen auf 
der Agenda künftiger Betriebsratswahlen stehen.

4.5 Erschließung gewerkschaftsfernerer Milieus für die  
Betriebsratsarbeit

Es gibt aber noch ein weiteres Reservoir im Rahmen der Nachwuchsför-
derung, das zu erschließen wäre. Zu diesem Reservoir gehören die gewerk-
schaftsfernen Milieus. Nicht alle Betriebsräte sind gewerkschaftlich organi-
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siert. Alle unorganisierten Betriebsräte sind aber auch Repräsentanten einer 
Politikorientierung in den Belegschaften und tragen zur Repräsentation der 
Beschäftigten bei. Hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang die unter-
schiedlichen Typen von unorganisierten Betriebsräten, welche die Figur des 
„Unorganisierten“ ausmachen (Greifenstein/Kißler 2014). In Betriebsrats-
gremien agiert beispielsweise der unorganisierte Betriebsrat als ein Typ mit 
gewerkschaftlicher Negativsozialisation. Aus seiner Perspektive sind die ge-
werkschaftlichen Politikformeln nicht geeignet, ihn zu einem Gewerkschafts-
beitritt zu bewegen. Der unorganisierte Betriebsrat mit einer gewerkschaft-
lichen Negativsozialisation folgt aber keinem antigewerkschaftlichen Selbst-
verständnis, sondern gelangt häufig weniger zielgerichtet in den Betriebsrat 
und wird von den (gewerkschaftsfernen) Kollegen motiviert, zu kandidieren. 
Ein anderer Fall ist (in fraktionierten Gremien) dagegen der Typus des Anti-
Gewerkschafters. Hierbei handelt es sich um Betriebsräte, die explizit als soge-
nannte Unabhängige gegen Gewerkschaftslisten antreten und Fraktionierun-
gen innerhalb des Betriebsratsgremiums fördern wollen. Verallgemeine-
rungsfähig ist aber vor allem der unorganisierte Betriebsrat als Mikropolitiker. 
Er bewegt sich im politischen Mainstream unorganisierter Betriebsräte. Ori-
entiert an den betrieblichen Sachthemen oder vermeintlichen Sachzwängen, 
sind diese Unorganisierten in erster Linie unternehmensloyal. Ihr Selbst-
verständnis prägt eine starke Konsensorientierung mit dem Management. 
Un organisierte dieses Typs scheuen einen konfrontativen Umgang mit dem 
Management. Die Konfliktvermeidung gehört zu ihrem Selbstverständnis. 
Sie wollen weniger an den großen Politiklinien, sondern vor allem an den 
kleinteiligen Themen der Betriebsratsarbeit mitwirken.

Dieser Typus zeigt aber auch, wie mehr Nachwuchs für die Betriebsrats-
arbeit gewonnen werden könnte. Im Vordergrund steht dabei die „mikro-
politische Orientierung“ solcher Betriebsräte aufzugreifen. Das bedeutet bei-
spielsweise, sie zunächst in die kleinteiligen Themen der Betriebsratspolitik 
einzubinden, etwa durch Arbeitsgruppen des Betriebsrats. Hier ist z. B. nach 
weiteren Modellen zu suchen, die Belegschaftsbeteiligung an der Zielbestim-
mung der Betriebsratspolitik ausweiten, und zwar auch mit dem Ziel der 
Nachwuchsgewinnung. Wenn sie dann motiviert sind, für den Betriebsrat zu 
kandidieren und auch gewählt werden, zeigt sich bekanntlich meistens eins: 
Ihre gewerkschaftsferne Haltung wird sich im Laufe der Betriebsratstätigkeit 
ändern, denn viele Unorganisierte treten mit zunehmender Dauer ihrer Man-
datsträgerschaft in eine Gewerkschaft ein. Die Nachwuchsförderung muss 
also gewerkschaftsferne Milieus erreichen und Hand in Hand gehen mit ge-
werkschaftlichen Organisationsstrategien.
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4.6 Fazit

Zusammenfassend bleibt nach den Betriebsratswahlen 2014 festzuhalten: 
Der Trendreport Betriebsrätewahlen 2014 hat betriebsverfassungsrechtliche, 
institutionelle und betriebspolitische Strategien und Anforderungen zur 
Stärkung der Betriebsräte nachgewiesen. Darüber hinaus konnte gezeigt wer-
den: Das jeweilige Sozialprofil des Betriebsrats beinhaltet unterschiedliche 
Herausforderungen für die Nachwuchsförderung. Bedeutsam ist aus diesem 
Grunde, nicht nur nach allgemeinen, sondern auch nach betriebsspezi fischen 
Pfaden für eine Nachwuchsförderung zu suchen, welche die Repräsentations-
aufgaben des Betriebsrats in einem sehr heterogenen, variablen und dynami-
schen Handlungsumfeld stärken. Jede Verjüngung der Gremien, eine Femi-
nisierung der Betriebsratsarbeit oder die Rekrutierung Unorganisierter darf 
aber nicht zur Entgewerkschaftlichung des Gremiums und zur Entfremdung 
seiner Mitglieder von den Gewerkschaften führen, sondern die Rekrutie-
rungsstrategien sind organisationspolitisch zu begleiten. Die Prognose für 
das Sozialprofil der Betriebsräte nach künftigen Betriebsratswahlen sollte 
nicht lauten: Jünger, weiblicher, aber gewerkschaftsferner. Deshalb gehört 
zur Nachwuchsförderung zwingend eine intensive Mitgliederwerbung für 
die Gewerkschaften bei denjenigen Belegschaftssegmenten, die für die Inter-
essenvertretungsarbeit neu gewonnen werden sollen, um die Repräsenta-
tionskraft der Betriebsräte zu stärken.
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Tabelle 42

Wahlbeteiligung 2014

Gewerkschaft Ø Wahlbeteiligung
allgemeine  

Wahlbeteiligung

IG Metall 79,5 % 69,8 %

ver.di 67,0 %
nicht auswertbar aufgrund 
Lücken in den Datensätzen

NGG 91,0 %
nicht auswertbar aufgrund 
Lücken in den Datensätzen

IG BCE 80,9 % 70,5 %

gesamt 77,0 % 69,9 %

Quelle: eigene Darstellung

Tabelle 43

Personen- und Listenwahl nach Betriebsgröße 2014 (IG Metall, IG BCE, IG BAU)

Betriebsgröße Listenwahl Personenwahl

5 bis 20 0,5 % 99,6 %

21 bis 50 0,6 % 99,4 %

51 bis 100 3,3 % 96,7 %

101 bis 200 7,1 % 92,9 %

201 bis 1.000 12,8 % 87,2 %

über 1.000 36,3 % 63,7 %

gesamt 7,8 % 92,2 %

Anmerkung: Abweichungen von 100 % in der Summe sind rundungsbedingt.
Quelle: eigene Darstellung
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Tabelle 44

Personenwahl und Listenwahl nach Wahlbeteiligung 2014 (IG Metall, IG BCE)

  51–60 % 61–70 % 71–80 % 81–90 % 91–100 %

Listenwahl 15,8 % 10,6 % 7,3 % 5,8 % 3,5 %

Personenwahl 84,2 % 89,4 % 92,7 % 94,2 % 96,5 %

Quelle: eigene Darstellung

Tabelle 45

Freistellung von Betriebsratsmitgliedern 2014 (IG Metall, ver.di)

Vollfreistellungen von  
Betriebsratsmitgliedern

absolut 6.000

relativ 4,0 %

Ø pro Betrieb 0,4

Teilfreistellungen von  
Betriebsratsmitgliedern

absolut 1.877

relativ 1,2 %

Ø pro Betrieb 0,1

Quelle: eigene Darstellung

Tabelle 46

Organisationsgrad der Betriebsräte 2014

Gewerkschaft absolut relativ Ø Organisationsgrad

ver.di 23.628 58,3 % 58,9 %

NGG 6.498 69,1 % 70,6 %

IG BAU 6.902 57,4 % 59,6 %

gesamt 37.028 59,8 % 61,0 %

Quelle: eigene Darstellung



74

Trendreport Betriebsratswahlen 2014

Tabelle 47

Anteil unorganisierter Betriebsratsmitglieder 2014

Gewerkschaft absolut relativ

IG Metall 17.465 26,0 %

ver.di 14.367 35,5 %

IG BCE 5.029 22,2 %

gesamt 36.861 28,3 %

Quelle: eigene Darstellung

Tabelle 48

Beschäftigtenanteil Frauen 2014

Gewerkschaft absolut relativ
Ø Frauenanteil pro 

Betrieb

IG Metall 622.412 20,2 % 21,5 %

NGG 118.136 41,6 % 41,1 %

IG BCE 264.301 28,0 % 27,2 %

IG BAU 150.665 39,3 % 23,6 %

gesamt 1.155.514 24,7 % 24,7 %

Quelle: eigene Darstellung

Tabelle 49

Fluktuation in den Betriebsräten 2014

Gewerkschaft
Erstmalig Gewählte Wiedergewählte

absolut relativ absolut relativ

ver.di 2.922 7,2 % 37.610 92,8 %

IG BCE 7.469 33,0 % 15.166 67,0 %

gesamt 10.391 16,5 % 52.776 83,6 %

Quelle: eigene Darstellung
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Tabelle 50

Betriebsrats-Neugründungen nach Betriebsgröße 2014 (IG Metall)

Betriebsgröße absolut relativ

5 bis 20 88 10,2 %

21 bis 50 215 25,0 %

51 bis 100 223 25,9 %

101 bis 200 189 22,0 %

201 bis 1.000 136 15,8 %

über 1.000 9 1,0 %

gesamt 860 100,0 %

Quelle: eigene Darstellung

Tabelle 51

Frauenanteile bei Neugründungen und länger bestehenden Betriebsräten in 
identischen Betrieben 2010 und 2014 (IG Metall)

Neugründungen 2010 2014

Frauenanteil in  
der Belegschaft

23,5 % 19,6 % 24,6 %

Frauenanteil  
im Betriebsrat

23,6 % 22,1 % 23,3 %

Quelle: eigene Darstellung

Tabelle 52

Altersstruktur der Betriebsräte bei Neugründungen und von länger bestehenden 
Betriebsräten (2010 bis 2014) in identischen Betrieben (IG Metall)

  Neugründungen 2010 2014

18 bis 30 12,2 % 7,4 % 8,3 %

31 bis 45 38,2 % 39,4 % 32,1 %

46 bis 59 46,4 % 50,5 % 55,4 %

über 60 3,2 % 2,7 % 4,2 %



Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wählen im vierjährigen Turnus ihre Be-

triebsräte. Der Trendreport Betriebsratswahlen analysiert die Wahlergebnisse 

2014 aus dem Organisationsbereich verschiedener DGB-Mitgliedsgewerkschaf-

ten und vergleicht sie mit den vorangegangenen Wahlperioden. Auf dem Prüf-

stand stehen das Wahlverhalten der Beschäftigten, die Entwicklungen in den Be-

triebsratsgremien und ihrem Sozialprofil sowie die Ressourcen und Kapazitäten 

der Betriebsräte. Die Ergebnisse geben Auskunft über die Veränderungsdynamik 

der Betriebsratsgremien und damit der betrieblichen Mitbestimmung, wie sie 

durch das Betriebsverfassungsgesetz geregelt ist.
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